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ANLASS UND AUFGABENSTELLUNG 

Die Gemeinde Gräfelfing im Landkreis München gelegen, ist von maßgebenden Verkehrsachsen in 

vertikaler und horizontaler Richtung durchschnitten. Insbesondere die Bundesautobahn A 96 

Lindau-München trennt das Gemeindegebiet in zwei Teile (siehe dazu auch 1.2.3 - 

Gemeindeentwicklung Gräfelfing).  

Die Lebensqualität in Gräfelfing wird in nicht unerheblicher Weise durch Schallimmissionen (siehe 

dazu auch 1.5 Schallimmissionen), insbesondere hervorgerufen durch die A 96, die St 2063 und die 

Bahnstrecke sowie die dadurch bedingte räumliche Trennung der Ortsteile von Gräfelfing 

beeinflusst. Auch andere Schutzgüter wie Natur und Landschaft werden dadurch beeinträchtigt 

(siehe dazu auch 1.7 Umwelt und Landschaft ). 

U.a. hat dieses zu einer starken Beeinträchtigung der Wohnqualität geführt. 

Auch vor dem Hintergrund aktueller Planungen zur Komplettierung des Fernstraßennetzes im Raum 

München (siehe dazu auch 1.3 Verkehrsplanung), vor allem der Überlegungen zum sog. 

ĂRingschlussñ der A 99 im Münchener Süden hat sich die Gemeinde Gräfelfing entschieden, die 

Möglichkeiten zur Minderung der Trennwirkung der A 96 und damit zur Verbesserung der 

Lebensverhältnisse in Gräfelfing zu untersuchen. Vorrangig sind hier die Möglichkeiten einer 

Verlängerung des vorhandenen Tunnels zu untersuchen. 

AUFGABENSTELLUNG UND ZIELE DER MACHBARKEITSSTUDIE 

In der nachfolgenden Machbarkeitsstudie (MBS) sollen zunächst die Auswirkungen der BAB A 96 

auf die Gemeindeentwicklung Gräfelfings untersucht und bewertet werden. 

Im Anschluss daran sollen Lösungsvorschläge erarbeitet und auf ihre technische, rechtliche und 

wirtschaftliche Machbarkeit untersucht sowie Handlungsvorschläge erarbeitet werden. 

Im Vordergrund stehen dabei zwei wesentliche Ziele, die sich in mehrere Unterziele gliedern: 

Á Immissionsschutz, insbesondere Schutz vor Verkehrslärm 

Á Aufhebung bzw. Minderung der räumlichen Trennwirkung der A 96. 

Die Gewichtung dieser beiden ĂOberzieleñ wird im weiteren Verfahren vorgenommen werden.  

Aufgrund der Aufgabenstellung wird sich die Untersuchung mit folgenden Lösungsansätzen 

beschäftigen: 

Á Methodisch/technische Ansätze: technische Maßnahmen zur Reduzierung des 

Verkehrslärms (z.B. Bau von Lärmschutzwänden, Einbau von lärmmindernden 

Fahrbahnbelägen, Maßnahmen zur Verkehrsregelung) bzw. bauliche Maßnahmen (z.B. 

Bau von Lärmschutzwänden, Fortführung des bestehenden Tunnels).  
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Á Räumliche Ausrichtung der Maßnahmen: Durchführung von Maßnahmen im 

Teilabschnitt östlich des bestehenden Tunnels (FR Lindau) oder im westlichen 

Teilabschnitt (FR München), jeweils in unterschiedlichen Ausbaulängen.  

Die unterschiedlichen Maßnahmen werden gewichtet nach: 

Á Zielerfüllungsgrad 

Á Wirtschaftlichkeit bzw. Kosten-/Nutzen-Verhältnis 

Á Technischer Umsetzbarkeit 

Á Rechtlicher Rahmenbedingungen 

Seitens des Baulastträgers, der Autobahndirektion Südbayern (ABDSB) bestehen z.Zt. keine 

konkreten Überlegungen, entsprechende Maßnahmen durchzuführen oder zu finanzieren. Dazu 

besteht auch keine rechtliche Verpflichtung. Es sollen deshalb auch die Möglichkeiten zur 

Finanzierung dieser Maßnahmen untersucht werden (siehe Phase 3). 

Als Ergebnis der Untersuchung werden Vorschläge zur weiteren Umsetzung unterbreitet: 

Á Erforderliche Planverfahren 

Á Technische Umsetzung 

Á Zeitlicher Ablauf 

Á Finanzierung. 

ORGANISATION UND ABLAUF DER STUDIE 

Die Gemeinde Gräfelfing hat im Herbst 2009 im Rahmen eines zweistufigen europaweiten 

Ausschreibungsverfahrens die Erstellung der MBS ausgeschrieben. Die Leistungen wurden in einer 

sog. ĂBewerberinformationñ (siehe [1]) beschrieben. 

In einer ersten Stufe wurde ein Präqualifikationsverfahren durchgeführt, in einer zweiten Stufe 

wurden dann von den ausgewählten Bietern konkrete Angebote erarbeitet. Die in der 

ĂBewerberinformationñ beschriebenen Leistungen wurden in einem ĂLastenheftñ konkretisiert (siehe 

[2]). 

Dabei erhielt das Gebot der Hyder Consulting Deutschland GmbH (HYC) den Zuschlag. 

Die MBS wird von HYC in Zusammenarbeit mit folgenden Nachunternehmern durchgeführt: 

Á Froelich & Sporbeck: Landschaftsplanung, Natur und Umwelt 

Á Möhler + Partner Ingenieure AG: Immissionsschutz 

Á Prof. Dr.-Ing. Kurzak: Verkehrsprognosen 

Die Projektorganisation wird in Anlage 01 ï Projektorganisation dargestellt. 
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Der Ablauf der Untersuchung erfolgte in mehreren Phasen: 

Á Phase 1: Grundlagenermittlung 

Á Phase 2: Variantenerstellung 

Á Phase 3: Bewertung und Vergleich der Varianten 

Á Phase 4: Planungsempfehlung 

Nach jeder Projektphase wurden die Ergebnisse in Form dieses Berichtes und in Präsentation bei 

der Gemeinde vorgestellt.  

Der nun vorliegende Gesamtbericht umfasst sämtliche Phasen der Machbarkeitsstudie. 
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1. PHASE 1 - GRUNDLAGENERMITTLUNG 

1.1. ABGRENZUNG UND DARSTELLUNG DES UNTERSUCHUNGSRAUMS 

Gegenstand der Untersuchung ist die Erfassung und Bewertung der Auswirkungen der A 96 auf das 

Gemeindegebiet von Gräfelfing und die Erarbeitung von Lösungsvorschlägen für festgestellte 

Problemlagen. 

Dazu ist eine Abgrenzung des Untersuchungsraums vorzunehmen. 

Die A 96 selbst durchläuft das Gemeindegebiet von Gräfelfing zwischen den Betriebskilometern 

164,1 (AS München-Freiham-Süd) und 168,0  auf einer Streckenlänge von ca. 3,9 km (siehe Anlage 

03 - Prinzipskizze mit Bauwerken und 1.6.1 Streckenverlauf BAB A 96 bei Gräfelfing). 

Grundsätzlich wird in die Untersuchung das gesamte Gemeindegebiet von Gräfelfing einbezogen. 

Soweit erforderlich wird der Untersuchungsraum auch auf das angrenzende Stadtgebiet der LH 

München ausgeweitet, soweit hieraus Auswirkungen auf das Gemeindegebiet von Gräfelfing 

erkennbar sind. 

Wesentliches Kriterien für den Untersuchungsraum ist die Minimierung der Lärmbelastung infolge 

des Autobahnverkehrs auf der BAB A 96.  

1.2. STADTRÄUMLICHE ANALYSE 

1.2.1. Übergeordnete Planung 

Die Gemeinde Grªfelfing gehºrt zum Landkreis M¿nchen und ist Bestandteil der ĂRegion M¿nchenñ. 

Der ĂRegionale Planungsverband M¿nchenñ (RPV) ist als Kºrperschaft des ¥ffentlichen Rechts 

nach dem Bayerischen Landesplanungsgesetz Träger der Regionalplanung. 

Grªfelfing liegt dabei im sog. ĂStadt- und Umlandbereich im Verdichtungsraumñ (siehe [4] ï 

Regionalplan München)  

Es liegt an der Entwicklungsachse München-Starnberg und bildet zusammen mit Planegg und 

Krailling einen ĂSiedlungsschwerpunktñ. Siedlungsschwerpunkte sollen zentralºrtliche 

Versorgungsaufgaben wahrnehmen und die Grundversorgung sicherstellen1. Dabei sind 16 

Zentralitätskriterien festgelegt, von denen ein Siedlungsschwerpunkt mindestens 13 erfüllen muss. 

Gräfelfing selbst erfüllt jedoch keine zentrale Funktion, vielmehr bilden alle drei genannten 

                                                      

1
 Regionalplan Region München - Regionaler Planungsverband M¿nchen, Kapitel AII ĂZentrale Orte und Funktionen der 

Gemeindenñ  
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Gemeinden ein Unterzentrum welches dem ĂMittelzentrum M¿nchenñ zugeordnet ist, d.h. die 

Landeshauptstadt München erfüllt hier gleichzeitig die Funktion eines Mittelzentrums. 

Aufgrund der Lage innerhalb einer Entwicklungsachse ist eine über den gemeindlichen Bedarf 

hinausgehende Siedlungsentwicklung zulässig. Dieses gilt umso mehr, als Gräfelfing an mehreren 

Haltepunkten (Lochham, Gräfelfing)  des schienengebundenen Personenverkehrs (S-Bahn) gelegen 

ist. Allerdings verfügt Gräfelfing kaum noch über Flächenreserven für die weitere Entwicklung. 

Im Regionalplan (siehe Ausschnitt Siedlung und Versorgung ï regionales Verkehrskonzept, siehe 

auch [4]) ist deshalb ein durchgehendes Siedlungsband von München-Pasing über Gräfelfing und 

Planegg bis Krailling entlang der S-Bahn-Trasse dargestellt.  

 

Abbildung 1 - Ausschnitt Regionalplan - Karte 2 Siedlung und Versorgung, Quelle: Regionaler Planungsverband München 

Entlang des Verlaufs der Würm sowie zwischen Gräfelfing und Planegg sind regionale Grünzüge 

dargestellt2. Letzterer erf¿llt die Funktion eines sog. ĂTrenngr¿nsñ. Als solches ist auch die Flªche 

westlich von Gräfelfing entlang des Teilstücks der A 96 zwischen dem westlichen Tunnelende und 

dem AD München Süd-West dargestellt. Durch das ĂTrenngr¿nñ sollen Siedlungsbereiche 

voneinander getrennt werden. In diesem Fall Lochham von Pasing und Freiham bzw. Gräfelfing von 

Planegg. 

Diese wiederum sind Bestandteil des Regionalen Gr¿nzugs Nr. 6 ĂStarnberger-See/Ostufer ï 

W¿rmtalñ (siehe dazu 1.7 Umwelt und Landschaft) 

Gräfelfing gehört jedoch nicht zu den Standorten, deren weiterer Ausbau im Regionalplan 

ausdrücklich vorgesehen ist. 

                                                      

2
 Regionalplan Region München - Regionaler Planungsverband München, Kapitel BII 4.2.2 Regionale Grünzüge 

 

Gräfelfing 
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Hinsichtlich der Verkehrsplanung sieht der Regionalplan den Ausbau der Bahnstrecke München ï 

Tutzing-Garmisch als bedeutende Verbindung für den Erholungsverkehr vor. Im Bereich der 

Gemeinde Gräfelfing sind hier jedoch keine Maßnahmen geplant. 

1.2.2. Planungen Nachbargemeinden (LH München) 

Flächennutzungsplan/Verkehrsentwicklungsplan 

Der Flächennutzungsplan der Landeshauptstadt München (FNP-LHM) trifft folgende Aussagen, 

welche für den Untersuchungsraum von Belang sein können: 

Á Nordwestlich Grªfelfings wird der ĂSiedlungsschwerpunkt Freihamñ dargestellt (siehe 

nachfolgende Abbildung bzw. [5]). 

Á Das Würmtal wird gleichwertig mit dem Isartal im Osten als wichtigster Nord-Süd-

Grünzug der Region dargestellt. 

Á Die Verlegung der St 2063 wird als für die LHM bedeutsame Maßnahme dargestellt, 

ebenso sind eine Verlängerung der U 6 in den Bereich Planegg/Martinsried und ein 

ĂKorridor f¿r mºgliche ¥PNV-Netzergªnzungenñ s¿dlich von Grªfelfing vorgesehen3  

 

Abbildung 2 - FNP Landeshauptstadt München "Leitbild der Siedlungsentwicklung", Quelle: Stadt München 

                                                      

3
 Erläuterung zum FNP der Landeshauptstadt München (Stand Januar2009), S.11 

 

Gräfelfing 
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Der FNP wird ergªnzt durch den ĂVerkehrsentwicklungsplan M¿nchen 2006ñ (Stand März 2006- 

siehe [6]). 

Dieser stellt im Raum Gräfelfing die zwischenzeitlich zumindest planerisch und tlws. auch in der 

Realität umgesetzten bzw. in Planung befindlichen Maßnahmen dar, wie Anbindung der A 99 an die 

A 96, ĂVerbindungsspanne Freihamñ und Verlegung St 2063 und stellt Szenarien der 

Verkehrsentwicklung bis 2015 dar. 

Bauleitplanung/Siedlungsschwerpunkt Freiham 

Bedeutendste Planungsmaßnahme im unmittelbaren Umfeld Gräfelfings ist der Ăneue Stadtteil 

Freihamñ unmittelbar westlich von Grªfelfing.  

Auf dem Gelände des ehemaligen Gutshofes Freiham sowie des ehemaligen Eisenbahn-

Ausbesserungswerkes München - Neuaubing entstehen auf einer Gesamtfläche von 350 ha Wohn- 

und Gewerbeflächen für ca. 21.000 zukünftige Bewohner und ca. 10.000 Arbeitsplätze. Dieser 

Standort soll nach den eigenen Aussagen der LHM das ĂGegenst¿ck zur Messestadt Riemñ auf dem 

ehemaligen Flughafengelände im Osten Münchens bilden.4 

Die Planungen sehen zusammengefasst Folgendes vor: 

Á Errichtung eines Wohngebiets für ca. 18-20.000 EW nördlich der Bodenseestr. (B 2) 

Á Bau eines Stadtteilzentrums an einem neu zu errichtenden S-Bahnhof an der S 8 

Á Bau eines ca. 10,5 ha großen Technologieparks südlich der Bodenseestr. 

Á Schaffung eines ca. 11,3 ha groÇen Ăklassischenñ Gewerbegebiets nºrdlich der A 96. 

Dort haben sich mit ĂMºbel Hºffnerñ und ĂHornbachñ bereits zwei sehr verkehrsintensive 

Nutzungen angesiedelt. 

Das Gebiet wird von einem großzügigen Grüngürtel umgeben. 

Die Planung des Gebiets erfolgt ¿ber den Bebauungsplan 1916a der LHM (ĂSiedlungsschwerpunkt 

Freihamñ) aus dem Jahr 2005 (siehe [7]). 

Die Gewerbeflächen sind tlw. als MK-Gebiet für die Nutzung durch großflächigen Einzelhandel 

festgesetzt. 

                                                      

4
 http://www.muenchen.de/Rathaus/plan/projekte/freiham/82135/index.html (3.5.2010) 
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Abbildung 3 - Ausschnitt Flächennutzungsplan Freiham 

 

Die Verkehrserschließung dieses Gebietes soll über einen neuen Haltepunkt an der S 8 (München-

Herrsching) sowie eine neue Trambahnlinie nach Pasing im Bereich des ÖPNV erfolgen. 

Zur Entlastung der Bodenseestr. (B 2) soll der Individualverkehr über die Autobahnen A 99 im 

Westen und A 96 im Süden abgeleitet werden. 

Zu diesem Zweck wurde im Jahr 2005 die neue Halbanschlussstelle ĂM¿nchen-Freihamñ an der 

A 96 errichtet. Diese sieht ausschließlich Fahrbeziehungen in bzw. aus Richtung München vor, 

sodass angenommen werden kann, dass ein Großteil des Verkehrs, der durch dieses Gebiet 

erzeugt wird, über die A 96 abgewickelt werden wird, während der Verkehr in Richtung Norden und 
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Westen über die AS München-Freiham-Mitte an der A 99 fließen wird (siehe auch 

Planfeststellungsbeschluss AS-Freiham [8]). 

Aussagen hierzu siehe Kapitel 1.3 Verkehrsplanung. 

1.2.3. Gemeindeentwicklung Gräfelfing 

1.2.3.1. Beschreibung der Gemeindestruktur 

Die Gemeinde Gräfelfing wurde bereits 1887 durch Zusammenschluss von Gräfelfing und Lochham 

gegr¿ndet. Diese beiden ĂUrsprungsgemeindenñ sind auch heute noch in der Siedlungsstruktur 

erkennbar. Der Ortskern Lochham liegt dabei im Umfeld des Bahnhofs, der Ortskern von Gräfelfing 

erstreckt sich vom Bahnhof und dem Rathaus ausgehend entlang der Bahnhofstraße nach Osten, 

wobei das Rathaus westlich der Bahn gelegen und somit vom eigentlichen Ortskern getrennt ist.  

Das Gewerbegebiet ĂLochhamer Schlagñ und die sog. ĂHeitmeier-Siedlungñ s¿dlich und nºrdlich der 

A 96 sowie östlich der Würm gelegen, stellen eigene kleinteilige Siedlungsstrukturen dar. 

Ansonsten kann festgestellt werden, dass der Siedlungsraum von Gräfelfing durch die A 96 und die 

Bahntrasse in vier Quadranten unterschiedlicher Größe aufgeteilt wird. Im Süden geht die Bebauung 

nahtlos nach Planegg über, gleiches gilt im Nordwesten nach München-Aubing, während nach 

Pasing das bereits erwähnte Trenngrün besteht. 

Etwas isoliert liegt im Südosten das bereits zu Planegg gehörende Martinsried. 

Eine zusammenhängende Siedlungsstruktur zwischen Lochham und Gräfelfing gibt es nur im 

Bereich der bereits bestehenden Überdeckung der A 96. 

Eine Ăgr¿ne Mitteñ zwischen beiden Ortsteilen hat sich ringsum das Schul- und Sportzentrum 

gebildet. 

1.2.3.2. Ziele der gemeindlichen Entwicklung und Bauleitplanung in Gräfelfing 

Flächennutzungsplan 

Für die Gemeinde Gräfelfing gilt der Flächennutzungsplan (FNP) aus dem Jahre 1997 i. d. F. der 

5. Änderung aus dem Jahre 2008 (siehe [9]). 

Dieser stellt die Bestandssituation dar. Mit Ausnahme der Erweiterung des Gewerbegebietes am 

Lochhamer Schlag stellt der FNP keine Entwicklungsflächen dar. Die Verlegung der St 2063 ist als 

Ăgeplantñ dargestellt.  

Abweichend von der üblichen Praxis, im FNP nur Bauflächen darzustellen (z.B. W oder G), werden 

im FNP Gräfelfing auch Baugebiete dargestellt. Die Wohngebiete werden dabei fast ausschließlich 

als Reines Wohngebiet ĂWRñ dargestellt, Gebiete in denen eine ĂFunktionsunterlagerungñ z.B. durch 

Einzelhandel besteht, z.B. im Umfeld des Lochhamer Bahnhofs werden als Allgemeine 

Wohngebiete ĂWAñ dargestellt. Dieses gilt auch für die drei Hochhäuser im Bereich der AS 
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Gräfelfing. Selbst die Bahnhofsstraße als Haupteinkaufsstraße Gräfelfings wird als Besonderes 

Wohngebiet ĂWBñ dargestellt. 

Im Zuge der Grundlagenermittlung für diese Machbarkeitsstudie wurde von Hyder Consulting eine 

umfangreiche Bestandsaufnahme vor Ort durchgeführt. An Hand der vorliegenden Unterlagen und 

der örtlichen Bestandsaufnahme wurde eine Realkartierung der Gemeinde Gräfelfing (siehe Anlage 

4) erstellt. 

Die örtliche Bestandsaufnahme hat die im FNP vorgenommene Zuordnung weitgehend bestätigt  

Bauleitplanung 

Das Gemeindegebiet ist flächendeckend mit Bebauungsplänen (BP) abgedeckt, welche i.d.R. 

jedoch nur die Art der baulichen Nutzung und die Mindestgröße der Grundstücke festsetzen. 

Dadurch wird die Möglichkeit einer Nachverdichtung z.B. durch Grundstücksteilungen, die in Bayern 

nicht der Genehmigungspflicht unterliegen, bewusst ausgeschlossen. 

Lediglich für einige neuer BPe (siehe [10]) gibt es detailliertere Festsetzungen. 

Im Folgenden werden die Ăneuerenñ Bebauungspläne im Einzugsbereich der A 96 auf ihre Relevanz 

hinsichtlich des Themas ĂSchallschutzñ betrachtet (siehe auch 1.5 Schallimmissionen). 

Á BP 1a ĂHeitmeier-Siedlungñ i. d. F. vom 27.05.08: Es wird im textlichen Teil darauf 

hingewiesen, dass die Orientierungswerte für ein Reines Wohngebiet gem. Beiblatt 1 zu 

DIN 18005, Teil 1 aufgrund des einfallenden Verkehrslärm entlang St 2063 und der A 96 

überschritten werden können. Daher sind bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten 

passive Schallschutzmaßnahmen gem. DIN 4109 (Schallschutz im Hochbau) 

nachzuweisen.5  

Á BP 1d für ein Gebiet südlich der A 96 und westlich der Bahnstrecke i. d. F. vom 

29.01.08: Ergänzend zu den Hinweisen, wie sie auch im BP 1a getroffen wurden, wird 

hier besonders auf zu erwartende Grenzwertüberschreitungen im Bereich des 

westlichen Tunnelendes sowie durch die Bahnstrecke hingewiesen, ebenso auf zu 

erwartende Erschütterungen durch den Bahnverkehr. Es wird ebenfalls passiver 

Schallschutz an den Gebäuden vorgeschrieben. 

Á BP 1e für den Bereich nördlich der A 96 und westlich der Bahn i. d. F. vom 28.02.08: die 

gleichlautenden Hinweise und Festsetzungen beziehen sich hier ausschließlich auf die 

Bahnlinie sowie das Gebiet beidseits der Aubinger Str. 

Á BP 1f für das Gebiet nördlich der A 96 zwischen Bahnlinie und Paul-Diehl-Park 

(28.02.08): Die Hinweise und Festsetzungen entsprechen denen im BP 1d. 

                                                      

5
 Textliche Festsetzungen und Hinweise für den Bebauungsplan 1a ï Gemeinde Gräfelfing (2008), A10 und B7 
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Á BP 1g für das Gebiet südlich der A 96 und östlich der Bahn bzw. des Schulzentrums 

(30.09.08): Die Hinweise zum Immissionsschutz beziehen sich hier ausschließlich auf 

die Bahnlinie. 

Á BP 1l für das Gebiet unmittelbar südlich der A 96 und westlich der Würm (26.05.09): Es 

finden sich den anderen B-Plänen entsprechende Hinweise. Zusätzlich zur A 96 wird 

hier auch die Lochhamer Str. als Schallquelle genannt. 

Für die B-Pläne 1a und 1f wurden bei deren erster Aufstellung im Jahr 1979 ĂBerichte ¿ber 

SchallschutzmaÇnahmenñ durch das Büro Dr. Mantel und Partner gefertigt. (siehe [11] 

Diese Stellungnahmen des Büros Dr. Mantel und Partner ermitteln die Immissionswerte an 

ausgewählten Gebäuden innerhalb der jeweiligen B-Pläne und empfehlen anhand der seinerzeit 

geltenden Richtlinien passive Schallschutzmaßnahmen an diesen Gebäuden sowie die Errichtung 

eines Walls und eines ĂZaunsñ entlang der A 96. 

 

Bodenrichtwerte 

Die Bodenrichtwertkarte (siehe [3]) teilt das Gemeindegebiet von Gräfelfing in 7 große Zonen auf. 

Da die Bebauungsstruktur im Gemeindegebiet ziemlich homogen ist, dürften die Unterschiede der 

Bodenrichtwerte weitgehend lagebedingt sein. Der aktuelle Stand vom 31.12.2010 wurde im 

Rahmen der Bearbeitung und übergeben und ist in die Studie eingeflossen. 

Grundsätzlich ist festzustellen, dass die Bodenrichtwerte nördlich der A 96 (Zonen IV und VI) mit 

820 ú bzw. 590 ú (Heitmeier-Siedlung) deutlich niedriger liegen als südlich der A 96, wo i.d.R. Werte 

von bis zu 1050 ú/qm erzielt werden. Lediglich die Zone V (beidseits der Lochhamer Str.) und I 

(beidseits der Würmtalstr.) liegen mit 750 ú bzw. 720 ú unterhalb dieser Werte. 

Ein direkter Zusammenhang zwischen Bodenwert und Immissionen lässt sich nicht feststellen, 

allenfalls ist zu vermuten, dass die Bodenwerte in den unmittelbar an der A 96 gelegenen 

Baublöcken unter den für die jeweilige Zone genannten Richtwerten liegen und in den weiter 

entfernt gelegenen Blöcken darüber. In den weiteren Betrachtungen / Berechnungen wird von den 

Richtwerten ausgegangen. 

 

1.2.3.3. Zusammenfassende Bewertung 

Aufgrund der bereits flächendeckenden Bebauung des Gemeindegebiets sowie der 

Einschrªnkungen durch Waldgebiete im Westen und Osten der Gemeinde und den ĂW¿rmgr¿nzugñ 

verfügt die Gemeinde Gräfelfing über so gut wie keine Möglichkeiten der Baulandentwicklung und 

wird deshalb in ihren Entwicklungsmöglichkeiten stark eingeschränkt.  

Wie die Auswertung von Luftbildern  zeigt, war die Siedlungsentwicklung in Gräfelfing zum Zeitpunkt 

des Autobahnbaus Ende der 60er-Jahre bereits weitgehend abgeschlossen. Einzig das 



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

34 
16.04.2013 

Gewerbegebiet hat sich seitdem weiter entwickelt. Ansonsten gibt es keine klassischen 

ĂNeubaugebieteñ. 

Die Gemeindeentwicklung findet deshalb überwiegend durch Nachverdichtung und das Schließen 

von Baulücken statt, soweit dies möglich und zulässig ist. 

1.3. VERKEHRSPLANUNG 

Im Folgenden werden die für den Untersuchungsraum relevanten Verkehrsplanungen betrachtet, 

welche Auswirkungen auf den Untersuchungsgegenstand haben könnten. 

1.3.1. Bundesfernstraßen und übergeordnetes Straßennetz 

Im Bundesverkehrswegeplan sind aktuell keine Planungsmaßnahmen im Untersuchungsraum 

aufgeführt. 

Es wird geprüft, ob der derzeit noch 4-streifig ausgebaute Streckenabschnitt der A 96 zwischen 

Oberpfaffenhofen und Germering langfristig auf 6 Fahrstreifen ausgebaut werden soll, da nach der 

Eröffnung des Westabschnitts des Münchener Autobahnrings im Zuge der A 99 im Februar 2006 der 

Verkehr auf der A 96 in diesem Abschnitt sprunghaft zugenommen hat.6 

Ebenso ist als Baumaßnahme im Zuge der Verlegung der St 2063 der Neubau der AS Planegg bei 

km 167 der A 96 bei gleichzeitiger Schließung der AS Gräfelfing beabsichtigt. 

1.3.1.1. Überörtliches Verkehrsnetz 

Für die nachfolgende Untersuchung von Relevanz ist die Einbindung Gräfelfings in das 

Verkehrsnetz der Region München. Dieses wird im Wesentlichen bestimmt vom Münchener 

Autobahnring (A 99), der bis auf den südwestlichen Abschnitt geschlossen ist, sowie der von außen 

zuführenden Autobahnen. 

Die zuführenden Autobahnen kreuzen i.d.R. den Autobahnring und enden (bis auf die aus Stuttgart 

kommende A 8 sowie die A 95 aus Garmisch-Partenkirchen), am ĂMittleren Ringñ, der die Innenstadt 

umfährt. Dieses gilt auch für die A 96. Parallel zu den auf den Mittleren Ring zuführenden 

Autobahnen verlaufen tlws. noch Bundesstraßen, im Falle der A 96 z.B. die weiter nördlich 

verlaufende B 2 (siehe Abbildung 4). 

 

                                                      

6
 ĂA 96 Lindau-Memmingen-München Fertigstellung der A 96 in Bayernñ und ĂBundesautobahn A 96 München-Lindau 6-

streifiger Ausbau zwischen den Anschlussstellen Germering-Süd und Oberpfaffenhofenñ, Informationsblªtter der 

Autobahndirektion Südbayern (2008)- [12] 
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Abbildung 4 - Übersicht Autobahnring München, Quelle: ABDSB 

 

Abbildung 5 - Ausschnitt VEP München (2006) Bereich Gräfelfing, Quelle: LHM 
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Von überörtlicher Bedeutung sind die bereits erwähnte St 2063 als Verbindung zwischen der St 

2343 im Süden und der B 2 im Norden. 

Die südlich an Gräfelfing vorbeiführende St 2344 wiederum verbindet die AS Germering an der A 96 

im Westen mit der AS München-Fürstenried an der A 95 im Westen und stellt somit eine der 

Mºglichkeiten dar, von der A 95 aus den ĂM¿nchener Westringñ (A 99) zu erreichen. 

Die St 2343 wiederum zweigt in Gräfelfing von der St 2063 ab und führt Richtung Westen parallel 

zur A 96 in Richtung München und stellt somit über die AS Gräfelfing in Verbindung mit der St 2063 

eine Alternativroute nach München im Falle eines Rückstaus auf der A 96 dar. Die St 2343 

(Würmtalstraße) ist bis zu ihrem Anschluss an die St 2063 vierstreifig mit Mittelstreifen und teilweise 

anbaufrei ausgebaut. (siehe Abbildung 5 bzw. [6]) 
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1.3.1.2. Ringschluss Südring München 

 

 

Abbildung 6 - Autobahnnetz im Raum München  Auszug aus Bundesautobahnen und Fernstraßen 2010 

 

Als ĂRingschluss M¿nchenñ wird die Fortf¿hrung der A 99 verstanden. Diese endet z.Zt. im Westen 

Münchens am AD München Südwest an der A 96 unmittelbar westlich von Gräfelfing und im 

Südosten am AK München-Süd mit der A 8 München-Salzburg. Die A 99 wird vom AK München-

Süd noch als A 995 bis zum Mittleren Ring fortgeführt.  

Das vorerst letzte Teilstück der A 99 wurde 2006 zwischen AK München-West und AK München-

Südwest fertiggestellt. 

Der südliche Ringschluss soll vor allem der Verbindung der beiden Äste der A 8 (A 8 Süd Ri. 

Salzburg und A 8 West Ri. Stuttgart) dienen sowie den, von den aus südlicher und westlicher 

Richtung zulaufenden Autobahnen (A 96 aus Lindau/Bregenz, A 952 aus Starnberg und A 95 aus 

Garmisch-Partenkirchen) zulaufenden Verkehr um München herumführen. Bislang wird dieser 

Verkehr noch über den Nordring, den Mittleren Ring oder innerstädtische Straßen geführt. 

Planungen zu diesem Ring gab es bereits in den 30er-Jahren, der Ringschluss ist im aktuellen 

Bundesverkehrswegeplan jedoch nicht enthalten. 



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

38 
16.04.2013 

Zur Untersuchung möglicher Varianten gab das Bundesverkehrsministerium, vertreten durch die 

Autobahndirektion Südbayern (ABDSB) deshalb im Jahr 2006 eine Machbarkeitsstudie (MBS A 99) 

in Auftrag, deren Ergebnisse am 17.05.2010 vorgelegt wurden. 

Es wurden durch die ABDSB folgende Berichte vorgelegt (siehe [13]): 

Á 1. Zwischenbericht November 2008 

Á 2. Zwischenbericht April 2009 

Á 3. Zwischenbericht Dezember 2009 

Á Schlussbericht Mai 2010 

 

Der Schlussbericht empfiehlt die Durchführung der Varianten B 1 bzw. B 2, welche in Verlängerung 

der A 99 über das AD München- Südwest westlich an Gräfelfing vorbeiführen und dann im Süden 

zwischen Gräfelfing und Planegg verlaufen sollen. Das Würmtal bei Gräfelfing soll dabei mittels 

eines Tunnels gequert werden. 

 

Abbildung 7 - Vorzugsvarianten B1 und B2 - MBS Südabschnitt A 99 Autobahnring München (2009), Quelle: ABDSB  

Unabhängig davon, ob der Südring tatsächlich realisiert wird, ist davon auszugehen, dass damit die 

Notwendigkeit eines Ausbaubaus der A 96 auf acht Spuren nicht besteht.  
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Abbildung 8: AD München Süd-West nach Ausbau Variante B1 oder B2, Quelle: ABDSB 

Mit Ausnahme der Variante ĂAñ aus o.g. Machbarkeitsuntersuchung würden alle anderen Varianten 

zu einer Verringerung des Verkehrsaufkommens auf der A 96 um ca. 11.000 Kfz/24h führen7. 

Da das weitere Vorgehen beim ĂRingschlussñ A99 nicht absehbar und derzeit eine Realisierung eher 

unwahrscheinlich erscheint, bleiben weitere Betrachtungen aus der o.g. Machbarkeitsuntersuchung 

in der gegenständlichen Betrachtung unberücksichtigt.  

Es wird jedoch empfohlen die ABDSB bei allen weiteren Untersuchungen oder Planungen einer 

Tunnelverlängerungen auch hinsichtlich der weiteren Entwicklungen an der A99 mit ein zu beziehen. 

1.3.1.3. Bau der Anschlussstelle München-Freiham 

Im Zuge der Aufsiedelung der Standorts Freiham (siehe dazu 1.2.2) wurde im Jahr 2005 die 

Halbanschlussstelle München-Freiham bei km 164,105 der A 96 errichtet, der nur Fahrbeziehungen 

in bzw. aus Fahrtrichtung München herstellt. 

Der Planfeststellungsbeschluss ĂErrichtung einer zusªtzlichen Anschlussstelle ºstlich des k¿nftigen 

Autobahndreiecks A 96/A 99 bei km 164,105ñ erfolgte durch die Regierung von Oberbayern am 

13.09.2004 (siehe [8]). 

Als freiwillige Maßnahme des Baulastträgers wurden beidseits der neuen AS sog. Landschaftswälle 

(Höhe nördliche Fahrbahn 2,50 m über Fahrbahnoberkante (FOK), Höhe südliche Fahrbahn 4,00 m 

über FOK) mit aufgesetzten Lärmschutzwänden (ca. 3,00 m Höhe) errichtet, obwohl hierzu keine 

rechtliche Verpflichtung bestand. Hierzu wurde eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde 

Gräfelfing und dem Bund geschlossen, welche auch die Finanzierung dieser freiwilligen Maßnahme 

umfasst.  

                                                      

7
 Südabschnitt A 99 Autobahnring München 2. Zwischenbericht, ABDSB (2009), S. 104 ff. 
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Die nördlich der Fahrbahn gelegenen Lärmschutzwände wurden zwischenzeitlich durch die 

Gemeinde Gräfelfing mit einer Photovoltaikanlage versehen.  

 

Abbildung 9 - LSW mit Photovoltaikanlage westl. des Gräfelfinger Tunnels, Quelle: eigene Fotos 

 

1.3.1.4. Verlegung St 2063 

Das Staatliche Bauamt Freising als Planungsträger für die Staatsstraßen (=Landesstraßen in 

anderen Bundesländern) plant die Verlegung der St 2063 zwischen Gräfelfing und Planegg. Die 

Ausbaulänge beträgt 4 km, davon 3 km in der Baulast des Freistaates Bayern und 1 km in der 

Baulast der Gemeinde Gräfelfing. Das Verfahren befindet sich z.Zt. in der Abstimmung (siehe 

Abbildung 10)   
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Abbildung 10 - Verlegung St 2063, Quelle StBA Freising, eigene Darstellung  

Die St 2063 verbindet Starnberg im Süden mit Dachau im Nordwesten Münchens und verläuft z.Zt. 

östlich an Gräfelfing vorbei und übernimmt dabei die Funktion einer Ortsumgehung. Im 

Gemeindegebiet von Gräfelfing verbindet sie die St 2344 im Süden und die bereits auf Münchener 

Gemarkung gelegene B 2 im Norden. (siehe dazu Anlage 5 St 2063 neu ï aktuelle Planung). 

Nach dem derzeitigen Planungsstand soll die St 2063n ca. 1 km nördlich der bestehenden AS 

Gräfelfing von der bestehenden Trasse nach Osten verschwenkt werden und dann entlang des 

Waldgebiets ĂLochhamer Schlagñ verlaufen, dabei das Gewerbegebiet Lochham östlich umfahren 

und dann westlich des Wohngebiets Martinsried verlaufen, um im Süden auf die St 2344 zu stoßen. 

Die Querung der A 96 erfolgt an einer bereits vorhandenen Unterführung. Diese wurde bereits im 

Zuge des Baus der A 96 errichtet, da an dieser Stelle ursprünglich eine westliche Umfahrung 

Münchens geplant war.  

Die St 2063 (Pasinger Str.) soll in ihrem bisherigen Verlauf zurückgestuft werden und an ihrem 

nördlichen und südlichen Ende durch geeignete Baumaßnahmen vom Durchgangsverkehr 

abgehängt werden. 

Im Zuge dieser Verlegung ist vorgesehen, die bestehende Anschlussstelle ĂGrªfelfingñ der A 96 

zurückzubauen und ca. 0,75 km ºstlich eine neue Anschlussstelle (ĂPlaneggñ) zu errichten. Hierzu 

ist ein Umbau der beiden bestehenden Parallelfahrbahnen der A 96 erforderlich. 

Es ist ebenfalls vorgesehen, die Lochhamer Str., welche bisher an der Pasinger Str. endet, über 

diese hinaus und auf der Trasse der jetzigen südlichen Parallelfahrbahn der A 96 zu führen, um 

St 2063neu 

St 2063alt 

A 96  

AS Gräfelfing neu 

S
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dann östlich des bestehenden Gewerbegebiets an die verlegte St 2063 anzuschließen. So wird die 

weitere Anbindung an die A 96 gewährleistet. 

Hinsichtlich der weiteren südlichen Führung der St 2063 im Bereich Martinsried/Planegg gibt es 

noch mehrere Trassenvarianten, die aber für diese Untersuchung ohne Belang sind. 

Da für die geplante Verlegung der St 2063 und der damit verbundene Um- und Neubau der 

Anschlussstellen an die A 96 in diesem Bereich die Planfeststellung kurz bevorsteht wird die 

Maßnahme als bereist realisiert angenommen und stellt in der gegenständlichen Machbarkeitsstudie 

den IST-Zustand bzw. den sog. Prognose-0-Fall dar. 

Nachtrag: 

Zwischenzeitlich gab es weitere Entwicklungen hinsichtlich der Planungen an der St 2063 im 

Gemeindegebiet von Gräfelfing. Es wurden in der Gemeinde weitere Varianten diskutiert. Eine 

Entscheidung über die umzusetzende Variante wird im April 2013 im Rahmen eines 

Bürgerentscheid abschließend getroffen. Unabhängig hiervon wird die hier vorgestellte Planung 

(gem. Abstimmung mit Gemeinde Gräfelfing) weiterhin als der 0-Fall betrachtet. Die etwaigen 

Auswirkungen der einzelnen Varianten werden in einem gesonderten Kapitel in der Phase 4 näher 

beleuchtet. 

1.3.2. Örtliches Verkehrsnetz 

Die A 96 selbst ist für den innerörtlichen Verkehr Gräfelfings ohne Bedeutung, stellt aber über die 

AS Gräfelfing eine der möglichen Verbindungen nach München/Mittlerer Ring und zum 

Autobahnring/A 99 dar. Wie bereits erwähnt, ist hier im Zuge der Verlegung der St 2063 und der 

bestehenden AS eine Neuordnung der Verkehrsführung geplant. Die St 2063 stellt eine Ost- und die 

St 2344 eine Südumgehung Gräfelfings dar und haben damit auch eine innerörtliche Funktion. Die 

St 2343 stellt eine weitere Verbindung nach München dar. Diese Straße ist in ihrem Ausbau 

innerhalb Gräfelfings 4-spurig mit Mittelstreifen und tlws. anbaufrei. 

Die A 96 wird im Gemeindegebiet Gräfelfings darüber hinaus von folgenden Gemeindestraßen 

gequert: 

Á Maria-Eich-Str. 

Á Rudolfstr. 

Á Jahnstr. 

Á Lochhamer Str. 

Á Am Wasserbogen 

Mit Ausnahme der Lochhamer Str. handelt es sich hierbei um Wohn-/Erschließungsstraßen. 

Einzig der Lochhamer Str. kommt als Verbindung zwischen dem Ortszentrum Lochham und der St 

2063 und damit zur A 96 eine übergeordnete Bedeutung zu.  
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Somit gibt es keine direkte Verbindung für den Individualverkehr zwischen den beiden wichtigsten 

Ortszentren von Gräfelfing, nämlich Lochham im Norden und Gräfelfing mit dem Rathaus und dem 

Geschäftszentrum entlang der Bahnhofstr. im Süden. Die beiden ca. 1,2 km voneinander entfernt 

befindlichen Ortszentren sind jedoch für den Fußgänger- und Radfahrerverkehr über die anderen 

genannten Gemeindestraßen gut miteinander verbunden. 

Eine Funktion als Nord-Süd-Achsen haben noch die Rottenbucher Str., welche an die Lochhamer 

Str. anschließt sowie mit Einschränkungen die Maria-Eich-Str., welche im Norden noch eine weitere 

Verbindung in Richtung München-Pasing darstellt.  

Die Aubinger Str. im Nordwesten stellt eine Verbindung zum neuen Gewerbegebiet Freiham sowie 

zur B 2 und damit zur AS München-Freiham-Mitte an der A 99 dar. 

Von gewisser Bedeutung ist auch der Fernwanderweg entlang der Würm, der von München zum 

Starnberger See führt. 

1.3.3. Öffentlicher Verkehr 

Den wichtigsten Anschluss an das öffentliche Verkehrsnetz stellen die beiden Haltepunkte Gräfelfing 

und Lochham an der S 6 dar, die von Tutzing am Starnberger See (Anschluss an den 

Regionalverkehr Richtung Oberbayern) über München-Pasing (Anschluss an den Regionalverkehr 

und einen Teil des Fernverkehrs) zum Münchener Hauptbahnhof und weiter nach Zorneding im 

Münchener Südosten führt (siehe Abbildung 11). Die Fahrtzeiten vom Haltepunkt Gräfelfing nach 

Pasing betragen ca. 7 Min., zum Hauptbahnhof ca. 19 Min., vom Haltepunkt Lochham ca. 2 Minuten 

weniger. Die Züge verkehren i.d.R. im 20-Minuten-Takt. Die Fahrtzeit zum Münchener Flughafen 

beträgt mit einmaligem Umsteigen in Laim ca. 1 Stunde. Der geplante Ausbau des Münchener S-

Bahn-Netzes (Ă2. Stammstreckeñ) d¿rfte f¿r den Untersuchungsraum ohne Auswirkungen bleiben. 



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

44 
16.04.2013 

 

Abbildung 11 - Verkehrslinienplan München - Ausschnitt Gräfelfing, Quelle: MVV 

Innerhalb Gräfelfings verkehren einige Stadtbuslinien des Münchener Verkehrsverbundes MVV. Von 

Bedeutung sind hier insbesondere die Linien 160 (Ri. Bhf. Pasing), 268 (Gräfelfing ï U-Bf. Klinikum 

Großhadern der U 6) und 267 (Lochham ï S-Bf. Neuaubing an der S 8). 

Die U-Bahnlinie U 6 soll langfristig nach Martinsried verlängert werden, eine mögliche Veränderung 

des Modal-Split (Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) zugunsten 

des ÖPNV lässt sich aber noch nicht ermitteln. 
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1.4. VERKEHRSMENGEN 

1.4.1. Allgemeines 

Die A 96 liegt hinsichtlich der Verkehrsbelastung (siehe nachfolgende Kapitel) im Münchener Raum 

eher im mittleren Bereich. Wesentlich höhere Belastungen werden auf dem nördlichen (ca. 120.000 

Kfz/24h) und östlichen Autobahnrings A 99 (bis zu 135.000 Kfz/24h), dem südlichen Ast der A 9 

(132.000 Kfz/24h) und der A 8 FR Salzburg (124.000 Kfz/24h) verzeichnet  

Allerdings liegt die A 96, wie außerdem im Raum München vielleicht nur noch der südliche Ast der A 

9, innerhalb eines städtischen, dichtbesiedelten Raums. 

Der Ausbaustandard der A 96 im Raum Gräfelfing entspricht dem RQ 36 gem. RAA mit einer 

Fahrbahnbreite von jeweils 3,50m. Sie ist in die Straßenkategorie AS II/Entwurfsklasse EKA 1B 

innerhalb bebauter Gebiete einzuordnen. Allerdings hat sie gleichzeitig auch den Charakter einer 

Stadtautobahn, mit einer mittlerweile durchgehenden Geschwindigkeitsbegrenzung auf 80 km/h und 

einem relativ geringen Knotenpunktabstand (< 5.000 m). Sie ist damit auf einen DTV von bis zu 

120.000 Kfz/24h ausgelegt (RAA S. 22, Bild 4) und dürfte damit auch zukünftigen Verkehrsmengen 

genügen.  

Als Besonderheit ist noch der relativ geringe LKW-Anteil (Jahresmittel 2009: tags zwischen 3,7 und 

3,9%, nachts zwischen 5,1% und 7,4% zu erwähnen. Dieser ist darauf zurückzuführen, dass die 

A 96 in München endet, keine direkte Verbindung zu anderen Autobahnen hat und LKW > 7,5 to nur 

als ĂAnliegerñ ins M¿nchener Stadtgebiet bzw. bis zur AS Blumenau mit Anbindung auf die A 95 

zugelassen sind. 

Für den Neubau der Ortsumfahrung Gräfelfing (St 2063) wurde durch Prof. Kurzak ein separates 

Gutachten erstellt. Danach wird im Prognose-0-Fall für den nördlichen Teil der St 2063 (zwischen 

A 96 und Gemarkungsgrenze München) für 2025 eine DTV von ca. 17.400 Kfz/24h, für den 

südlichen Teil (zwischen A 96 und Würmtalstraße) von bis zu 27.000 Kfz/24h prognostiziert. Dieser 

Verkehr soll fast vollständig auf die neue Trasse der St 2063 verlegt werden. 

Bereits heute liegt die DTV hier bei ca. 16.000 Kfz/24h. 

Eine vergleichsweise hohe Belastung liegt auch auf der Lochhamer Str. mit ca. 12-15.000 Kfz/24 h 

(siehe Verkehrszahlen Landkreis München [14]). 

1.4.2. Frühere Untersuchungen 

Die A 96 wurde zunächst als B 12n anlässlich der Olympischen Spiele 1972 Mitte der 60er-Jahre 

geplant und 1981 zur BAB A 96 aufgestuft. Sie wurde bis Germering 6-streifig gebaut, im Bereich 

des Lochhamer Schlages wurden zwei jeweils 2-streifige Parallelfahrbahnen sowie ein 

Überführungsbauwerk errichtet, da es seinerzeit Überlegungen gab, eine westliche Umfahrung 
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Münchens an dieser Stelle durchzuführen. Ebenso gab es immer schon Überlegungen zur 

Verlängerung der A 96 durch den Münchener Süden, wie sie zuletzt in der MBS A 99 wieder 

untersucht wurden. 

Im Laufe der Zeit gab es unterschiedliche Prognosen über die Verkehrsbelastung, welche hier nur 

der Vollständigkeit halber genannt werden. 

Á Im Planfeststellungsbeschluss aus dem Jahr 1969 wurde für das Jahr 1975 eine DTV 

von 30.000 Kfz/24h und für das Jahr 1990 von 47.000 Kfz/24h prognostiziert.  

Á Bereits 1992 betrug der DTV zwischen der heutigen AS Freiham und der AS Gräfelfing 

64.000 Kfz/24h und zwischen der AS Gräfelfing und der AS Blumenau 74.000 Kfz/24h.  

Á Im Rahmen des Klageverfahrens der Gemeinde Gräfelfing gegen den Freistaat Bayern 

wurden durch das Büro Dorsch Consult (DC) im Jahr 2000 eine DTV von ca. 

71.000/87.000 Kfz/24 h (Germering-Gräfelfing bzw. Gräfelfing-Blumenau) und nach 

Anschluss der A 99 am AD München-Südwest von 78.000/95.000 Kfz/24h festgestellt  

Á Die Verkehrsbelastung DTV 2009 westlich der AS Gräfelfing lag bei ca. 88.000 Kfz/24h, 

an Spitzentagen bei bis zu 111.000 Kfz/24h. 

Desgleichen gibt es zahlreiche Prognosen für den Abschnitt Freiham ï AS Gräfelfing, welche von 

DC im Rahmen der Gutachten erstellt wurden. 

Im Rahmen der MBS Ringschluss A 99 wurden ebenfalls umfangreiche Prognosewerte ermittelt: 

Á DTV 2025 ohne Ringschluss A 99: 111.000 Kfz/24h 

Á DTV 2025 bei Ringschluss Variante B: 91.000 Kfz/24h 

Á DTV 2025 bei Verlängerung A 96 (Variante A): 131.000 Kfz/24 h  

Im Rahmen des PFV zum Bau der AS Freiham wurde eine Zunahme der Verkehrsbelastung auf der 

A 96 um 14.500 Kfz/24h für das Jahr 2015 und 17.800 Kfz/24h nach vollständiger Aufsiedelung des 

Entwicklungsgebiets Freiham prognostiziert [8]. 

Die Zunahme des Verkehrs östlich der AS Gräfelfing ist auf die dortige Anbindung der St 2063 

(Pasinger Str.) zurückzuführen. Vor allem aus Süden fahren hier viele Pendler auf die A 96 in 

Richtung München auf, um die stark überlastete Würmtalstr. (St 2343) zu vermeiden. 

1.4.3. Verkehrsmengen für die Machbarkeitsstudie 

Im Rahmen dieser Machbarkeitsstudie wurden die aktuellen Verkehrsmengen und die 

Prognosewerte für 2025 unter Einbeziehung der dann bereits verlegten St 2063 und der verlegten 

AS Gräfelfing durch Prof. Kurzak ermittelt. Die Darstellung der Verkehrsmengen ist in der Anlage 06 

dargestellt.  
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Danach wird es bis zum Jahre 2025 noch zu einer Steigerung der DTV auf ca. 115.000 Kfz/24h auf 

der A 96 kommen, was in etwa den aktuellen Spitzenwerten, z.B. freitags entspricht. 

Eine weitere Steigerung des Verkehrsaufkommens über die für 2025 prognostizierten Werte hinaus 

ist unwahrscheinlich, da sich infolge der Verbesserung des ÖPNV, z.B. die Verlängerung der 

Trambahn nach Freiham und der U-Bahn nach Martinsried der Modal-Split (Verteilung des 

Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel) verändern könnte und aufgrund der 

Einwohnerentwicklung das Verkehrsraufkommen auch in der Wachstumsregion München 

stagnieren dürfte. 

Darüber hinaus ist es angesichts der aktuellen Diskussionen über die Zukunft des motorisierten 

Individualverkehrs schwierig, langfristige Prognosen abzugeben. 

Wertung: 

Die A 96 genügt in ihrem derzeitigen Ausbauzustand auch zukünftigen Verkehrsmengen. 

Zum Zeitpunkt ihrer Planung war die A 96 auch angesichts der seinerzeitigen Prognosen 

überdimensioniert. 

Die Prognosen wurden jedoch durch die Wirklichkeit überholt. Der Prognosewert von 30.000 

Kfz/24h für das Jahr 1975 wurde schon 1992 um mehr als das Doppelte übertroffen. Seit 1992 hat 

der Verkehr um ca. 40% zugenommen. 

Im Bereich der AS Gräfelfing besteht mit einen DTV von ca. 130.000 Kfz/24h auf der A 96 eine 

besondere Ballung der Verkehrsmengen. 

 

Die Analyse des aktuellen Verkehrsaufkommens zeigt, dass die Auslastung insbesondere 

stadteinwärts ca. 80 % der möglichen Kapazität beträgt. Der vorhandene Querschnitt und Ausbau 

dürfte jedoch auch für den prognostizierten Verkehr bis 2025 ausreichend sein. 

Der vorhandene Querschnitt, selbst in dem bereits vorhandenen Tunnel würde es andererseits 

erlauben, unter Inanspruchnahme der Standstreifen und mit Hilfe von Wechselverkehrszeichen je 

Fahrtrichtung eine 4. Fahrspur zu markieren, ohne dass die vorhandene Trasse wesentlich 

verbreitert werden müsste, entsprechend den Richtlinien wären lediglich Nothaltebuchten in 

ausreichenden Abständen vorzusehen. Eine solche Maßnahme könnte z.B. bei Großereignissen, 

bei denen sich das Verkehrsaufkommen temporär erhöht, durchgeführt werden. Ähnliches wurde 

bereits am Autobahnring A 99 Ost und an der A 8 zwischen Autobahnkreuz München Süd und AS 

Holzkirchen realisiert. 
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1.5. SCHALLIMMISSIONEN 

Die nachfolgenden Betrachtungen beschªftigen  sich mit dem Thema ĂVerkehrslärmñ durch Straßen- 

und Schienenverkehr. Andere Immissionen wie Gewerbelärm Lichtimmissionen oder 

Luftschadstoffimmissionen (Feinstaub, NO2, etc.) sind derzeit nicht Gegenstand der 

Machbarkeitsuntersuchung. 

1.5.1. Rechtliche Grundlagen 

BImSchG 

Die Beurteilung der Zumutbarkeit von Verkehrslärmimmissionen ist auf der Grundlage von § 41 

BImSchG i. V. mit der 16. BImSchV, der sog. ĂVerkehrslªrmschutzverordnungñ vorzunehmen. 

Der § 40 BImSchG regelt, dass beim Bau oder der wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen 

schädliche Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeräusche nach dem Stand der Technik vermieden 

werden sollen. In der weiteren Betrachtung wird es darauf ankommen, ob und wann eine 

Ăwesentliche  nderungñ der A 96, z.B. durch einen möglichen Ausbau der Autobahn, vorliegt. 

Der § 50 BImSchG regelt außerdem, dass bei der räumlichen Planung Immissionskonflikte zu 

vermeiden sind. 

Die ÄÄ 47a ff. BImSchG verpflichten die Planungstrªger zur ĂLªrmminderungsplanungñ. Die 

Voraussetzungen gem. § 47b BImSchG sind gegeben, da es sich hier um eine  Ballungsraum an 

einer Bundesfernstraße mit einem Verkehrsaufkommen von > 3 Mio. Kfz p.A. handelt. Die 

Ăzustªndigen Behºrdenñ, i.d.R. die Gemeinden, haben deshalb Lärmkarten und Lärmaktionspläne 

zu erstellen, die alle 5 Jahre zu überprüfen sind. In den Lärmaktionsplänen sind die Maßnahmen zur 

Lärmminderung darzulegen. Grundlage ist eine entsprechende EU-Richtlinie (Richtlinie 2002/49 

EG). Näheres regelt die 34. BImSchV. 

16. BImSchV 

Grundlage zur Beurteilung der Zumutbarkeit von Verkehrsgeräuschen ist das Bundes-

Immissionsschutzgesetz (BImSchG). Hiernach gilt gemªÇ Ä 41 Abs.1: ñ... bei dem Bau oder der 

wesentlichen Änderung öffentlicher Straßen sowie von Eisenbahnen, Magnetschwebebahnen und 

Straßenbahnen ist ... sicherzustellen, dass durch diese keine schädlichen Umwelteinwirkungen 

durch Verkehrsgeräusche hervorgerufen werden können, die nach dem Stand der Technik 

vermeidbar sindñ. Ä 41 Abs.2 BImSchG bestimmt, dass dies nicht gilt, soweit die Kosten f¿r 

Schutzmaßnahmen außer Verhältnis zum Schutzzweck stehen. 

Aufgrund von § 43 BImSchG wurde zur Durchführung des § 41 und des § 42 bei Straßen und 

Schienenwegen die 16. Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes 

(Verkehrslärmschutzverordnung - 16. BImSchV) erlassen. Darin sind die folgenden 

Immissionsgrenzwerte festgesetzt: 
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 Tag 

6 bis 22 Uhr 

Nacht 

22 bis 6 Uhr 

an Krankenhäusern, Schulen, Kurheimen 

und Altenheimen 

57 dB(A) 47 dB(A) 

in reinen und allgemeinen Wohngebieten 

und Kleinsiedlungsgebieten 

59 dB(A) 49 dB(A) 

in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten 

64 dB(A) 54 dB(A) 

in Gewerbegebieten 69 dB(A) 59 dB(A) 

 

Wird die zu schützende Nutzung nur am Tage oder nur in der Nacht ausgeübt, so ist nur der 

Immissionsgrenzwert für diesen Zeitraum anzuwenden. 

Bei unbeplanten bebauten Gebieten werden die Kriterien der Baunutzungsverordnung ï BauNVO 

zur Beurteilung der Schutzbedürftigkeit herangezogen. Für Sondergebiete nach § 10 BauNVO 

haben sich in der Verwaltungspraxis, gestützt durch Verwaltungsgerichtsentscheidungen, folgende 

Immissionsgrenzwerte durchgesetzt: 

 Tag 

6 bis 22 Uhr 

Nacht 

22 bis 6 Uhr 

Kleingartengebiete  

(wie Kern-, Dorf- und Mischgebiete) 

64 dB(A) - 

Wochenendhausgebiete, 

Ferienhausgebiete, Campingplatzgebiete 

(wie Kern-, Dorf- und Mischgebiete) 

64 dB(A) 54 dB(A) 

 

Für Parkanlagen, Erholungswald, Sport- und Grünflächen, Friedhöfe oder vergleichbare Flächen 

kann nach der 16. BImSchV kein Schallschutz gewährt werden. Hier fehlt das Merkmal der 

Nachbarschaft, d.h. die Zuordnung zu einem bestimmten Personenkreis mit regelmäßigem und nicht 

nur vorübergehendem Aufenthalt. 

Die genannten Immissionsgrenzwerte sind maßgeblich für den Neubau oder die wesentliche 

Änderung eines Verkehrsweges. Eine wesentliche Änderung im Sinne der 16. BImSchV ist wie folgt 

definiert: 

Eine Änderung ist wesentlich, wenn 

1. eine Straße um einen oder mehrere durchgehende Fahrstreifen für den 

Kraftfahrzeugverkehr oder ein Schienenweg um ein oder mehrere 

durchgehende Gleise baulich erweitert wird oder 
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2. durch einen erheblichen baulichen Eingriff der Beurteilungspegel des von dem 

zu ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms um mindestens 3 

Dezibel (A) oder auf mindestens 70 Dezibel (A) am Tage oder mindestens 60 

Dezibel (A) in der Nacht erhöht wird. 

 

Eine Änderung ist auch wesentlich, wenn der Beurteilungspegel des von dem zu 

ändernden Verkehrsweg ausgehenden Verkehrslärms von mindestens 70 

Dezibel (A) am Tage oder 60 Dezibel (A) in der Nacht durch einen erheblichen 

baulichen Eingriff weiter erhöht wird; dies gilt nicht in Gewerbegebieten. 

 

Desweiteren regelt die 16. BImSchV die Berechnungsverfahren. Weitere Ausführungen dazu 

machen beim StraÇenverkehr die ĂRichtlinien für den Lärmschutz an Straßen - RLS-90, Ausgabe 

1990. Diese Richtlinie wurde mit der sechzehnten Bundesimmissionsschutzverordnung 

(16. BImSchV) als verbindliche Vorschrift zur Berechnung von Schallimmissionen aus 

Straßenverkehr eingeführt. 

Demnach dient zur Beurteilung der Lärmbelastung durch Straßenverkehrslärm der sog. 

Beurteilungspegel Lr, der rechnerisch getrennt für die Zeiträume Tag (6.00 Uhr bis 22.00 Uhr) und 

Nacht (22.00 Uhr bis 6.00 Uhr) ermittelt wird. 

VLärmSchR 97 

Ergªnzend dazu sind auch die ĂRichtlinien für den Verkehrslärmschutz an Bundesfernstraßen in der 

Baulast des Bundes (VLªrmSchR 97)ñ heranzuziehen. Diese unterscheiden zwischen: 

Á Lärmschutzplanung: bei Neuanlage von Verkehrswegen 

Á Lärmvorsorge: bei wesentlichen Änderungen von Verkehrswegen 

Á Lärmsanierung: nachträgliche Maßnahmen. 

Bei letzterem, der Lärmsanierung, handelt es sich um freiwillige Maßnahmen, die im Rahmen der 

zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel durchgeführt werden können. 

Lärmschutz an bestehenden Verkehrswegen (Lärmsanierung) kann gewährt werden, wenn der 

Beurteilungspegel einen der nachfolgenden Grenzwerte übersteigt. Aktuell wurden - auf Grundlage 

des Nationalen Verkehrslärmschutzpaketes II - die in der VLärmSchR 97 festgesetzten 

Lärmsanierungsgrenzwerte um 3 dB(A) reduziert: 
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 Tag 

6 bis 22 Uhr 

Nacht 

22 bis 6 Uhr 

1. an Krankenhäusern, Schulen, 

Kurheimen, Altenheimen, in reinen und 

allgemeinen Wohngebieten und 

Kleinsiedlungsgebieten 

67 dB(A) 57 dB(A) 

2. in Kerngebieten, Dorfgebieten und 

Mischgebieten 

69 dB(A) 59 dB(A) 

3. In Gewerbegebieten 72 dB(A) 62 dB(A) 

 

DIN 18005 

Die o. g. Vorschriften betreffen, mit Ausnahme der Verpflichtung zur Erstellung von 

Lªrmminderungsplªnen, i.d.R. den ĂAnlagenbetreiberñ, in diesem Fall also den Baulasttrªger. 

Auf der Ebene der kommunalen Bauleitplanung gelangen hingegen die DIN 18005-1 ĂSchallschutz 

im Stªdtebauñ zur Anwendung. 

Die DIN 18005-1 benennt im Beiblatt 1 Orientierungswerte, die z.B. für Wohngebiete mit 55 dB(A) 

tags und 45 dB(A) nachts unterhalb der Grenzwerte der 16. BImSchV mit 59/49 dB(A) liegen. 

In der aktualisierten Fassung der DIN 18005 aus dem Jahr 2002 wird als Rechenverfahren für die 

Straßenverkehrsgeräusche, wie bei der 16. BImSchV, ebenfalls die Anwendung der ĂRichtlinien f¿r 

den Lärmschutz an Straßen RLS-90, Ausgabe 1990 vorgegeben.  

1.5.2. Vorliegende Erkenntnisse über Immissionen 

Aussagen in B-Plänen der Gemeinde Gräfelfing 

Im Rahmen der Aufstellung der Bebauungspläne 1a und 1f wurden Ende der 70er-Jahre durch das 

Gutachterb¿ro Dr. Mantel und Partner erste ĂBerichte ¿ber SchallschutzmaÇnahmenñ gefertigt.  

Diese stellten bereits auf der Grundlage der seinerzeitigen Richtlinien, z.B. der ĂVornorm zur DIN 

18005ñ eine erhebliche ¦berschreitung der Grenzwerte im Umfeld der Bundesautobahn A 96 fest. 

Exemplarisch seien hier die Aussagen zum Plangebiet 1a ĂHeitmeier-Siedlungñ genannt:  

So wurden seinerzeit Messungen durchgeführt, woraus dann Werte für einzelne Gebäude ermittelt 

wurden. Dabei wurden tagsüber Pegelwerte von 40-66 dB(A) gemessen. Der Gutachter empfahl 

seinerzeit den Einbau von Schallschutzfenstern und den Bau einer ca. 2,50m hohen 

Lärmschutzwand, welche auch errichtet wurde. 
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Maßnahmen im Rahmen des Autobahnbaus 

Bereits im Rahmen des im Februar 1969 abgeschlossenen PFV zum Bau der seinerzeitigen B 12n 

wurde seitens der Gemeinde auf ausreichenden Lärmschutz gedrungen. Als Ergebnis wurde der 

geplante Tunnel von 190 m auf 250 m verlªngert und ºstlich des Tunnels sog. ĂSeitenkippenñ 

(Lªrmschutzwªlle) und ĂEinfriedungsmauernñ (Lªrmschutzwªnde) errichtet. Diese sind heute noch 

vorhanden (siehe Fotodokumentation) und wurden in den schalltechnischen Berechnungen als 

Abschirmung berücksichtigt. 

Durch einen ergänzenden PFB vom 05.05.1994 wurden der Bau einer Lärmschutzwand im Bereich 

der Heitmeiersiedlung (s.o.) und der Einbau von Schallschutzfenstern in den Hochhªusern ĂAn den 

W¿rmleitenñ festgesetzt. Bereits im Jahr 2000 wurde ein Ălªrmmindernder Fahrbahnbelagñ 

aufgebracht, der im Jahr 2010 erneuert wurde. 

Rechtsstreit zwischen der Gemeinde und dem Freistaat Bayern 

Dessen ungeachtet versucht die Gemeinde, weiteren Lärmschutz zu erreichen und beruft sich dabei 

auf Zusagen des damaligen bayerischen Innenministers Dr. Merk und einige, wenn auch relativ 

unverbindliche Aussagen im PFB aus dem Jahre 1969. 

Am 11.10.2005 reichte die Gemeinde dann eine Untätigkeitsklage beim VG München mit dem Ziel 

der Anordnung nachträglicher Schallschutzmaßnahmen ein, nachdem sie vorher vergeblich bei der 

Regierung von Oberbayern auf derartige Maßnahmen gedrungen hatte. In ihrer Klage sieht sich die 

Gemeinde aufgrund der Lärmsituation vor allem in ihrer Planungshoheit beeinträchtigt. 

Diese Klage wurde sowohl vom Verwaltungsgericht sowie mit Urteil vom 17.07.2007 durch den 

Bayerischen VGH abgewiesen. 

Die Ablehnung hatte im Wesentlichen formale Gründe, u.a. die Nichtzuständigkeit des seinerzeitigen 

Innenministers und der Beklagten, des Freistaates Bayern, da dieser nur in Auftragsverwaltung für 

den Bund handelt. Außerdem wurde die Klagebefugnis der Gemeinde bestritten (sog. 

Popularklage). 

Die Urteilsbegründung ist als Arbeitsmaterial beigefügt. 

Das Urteil wird als bekannt vorausgesetzt, im Folgenden werden deshalb nur die Punkte aus dem 

Urteil betrachtet, welche für den Untersuchungsgegenstand von Relevanz sind. 

So liegen der Klage folgende Annahmen zugrunde: 

Á Angenommene DTV zum Zeitpunkt des PFV 1968: 30.000 Kfz 

Á DTV im Jahre 2000: ca. 71.000 Kfz westlich der AS Gräfelfing und ca. 87.000 Kfz östlich 

der AS Gräfelfing. 

Á Die Lärmgrenzwerte werden um bis zu 8,8 dB(A) tags und 12,9 dB(A) nachts 

überschritten, sodass Wohngebiete mit einer Fläche von ca. 45 ha betroffen sind. 

Á Für 2015 werden Werte von 70 dB(A) tags und 65 dB(A) nachts angenommen. 
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Á Durch das Gericht werden diese Werte zwar nicht bestritten, allerdings sei das 

ĂGemeindegebiet davon nur zu einem geringen Prozentsatz betroffenñ8 

Ohne eine rechtliche Wertung vornehmen zu wollen, kann festgestellt werden, dass die juristischen 

Möglichkeiten der Gemeinde zur Durchsetzung von Schallschutzmaßnahmen weitgehend 

ausgeschöpft sein dürften. 

Allenfalls direkt betroffenen Grundstückseigentümern stünde noch der Klageweg offen, der aber 

allenfalls auf die Zahlung von Entschädigungszahlungen gerichtet sein könnte. 

Die juristischen Möglichkeiten zur Durchsetzung von Schallschutz werden deshalb im Weiteren nicht 

mehr betrachtet. 

Vorliegende Schallschutzgutachten 

Grundlage des von der Gemeinde angestrengten Klageverfahrens waren zwei von der Gemeinde in 

Auftrag gegebene Schalltechnische Stellungnahmen bzw. eine Schalltechnische Untersuchung des 

Büros Dorsch Consult vom August 2005 bzw. Mai 2007, welche als Arbeitsmaterialien beigefügt 

sind. 

Diese beiden Gutachten werden im Folgenden im Hinblick auf ihre Relevanz für den 

Untersuchungsgegenstand betrachtet. 

Die Ergebnisse der bisherigen Gutachten werden im Folgenden zusammengefasst.  

Á Schalltechnische Stellungnahme vom August 2005: Es wird eine Verkehrsbelastung 

(DTV) von ca. 71.000 bzw. 87.000 Kfz (2000) zugrunde gelegt, was mehr als einer 

Verdoppelung der ursprünglichen Annahmen entspricht. Dadurch seien die 

Emissionspegel um 3,5 dB(A) tags und 6,3 dB(A) nachts gestiegen, im östlichen 

Abschnitt sogar um + 4,4/+ 7,2 dB(A). Die Immissionen lägen zwischen 56 dB(A) tags 

und 64 dB(A) nachts und damit auf jeden Fall oberhalb der zulässigen Grenzwerte. Für 

das Jahr 2015 wird aufgrund der prognostizierten Verkehrsmengen von ca. 115.000 Kfz 

eine weitere Steigerung vorausgesagt. Der Gutachter kommt zu dem Schluss, dass 

beim Bau der Autobahn ein wesentlich besserer Schallschutz hätte vorgesehen 

müssen, wären diese Werte seinerzeit schon bekannt gewesen, d.h. man habe mit zu 

niedrigen Prognosewerten gerechnet. 

Á Schalltechnische Untersuchung vom Mai 2007: Aufgrund des zwischenzeitlich 

erfolgten Anschlusses der A 96 an den Münchener Westring (A 99) am AK München-

Südwest wurde durch Dorsch Consult eine Überarbeitung der Stellungnahme vom 

August 2005 vorgenommen. Das DTV war inzwischen (für den Abschnitt zwischen den 

AS Freiham und Gräfelfing) von ca. 71.000 Kfz (2000) auf ca. 78.000 (2007, werktags 

sogar ca. 95.000) gestiegen, für 2015 wird ein DTV von ca. 115.000 Kfz prognostiziert. 

                                                      

8
 Urteil des BayVGH vom 17.07.2007 ĂNachtrªglicher Lªrmschutz A 96ñ S. 24 
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Die Emissionspegel seien um weitere 1,1 dB(A) tags und 2,1 dB(A) nachts gestiegen, 

was zu Überschreitungen der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV um bis zu 15 

dB(A) nachts geführt habe. Der Sanierungsgrenzwert von 60 dB(A) nachts werde an 

vielen Stellen überschritten.  

Im Zuge dieser Untersuchungen wurden sog. ĂIsophonenplªneñ jeweils f¿r Tag- und Nachtwerte und 

die Jahre 2000 und 2007 erstellt. Diese sind als Anlage 07 beigefügt. 

Für eine vorläufige Bewertung werden die Plªne ĂDTV 2007 Werktagsverkehrñ (Anlagen 5.3.1 und 

5.3.2 des Dorsch-Gutachtens) herangezogen, da diese die maximale Belastung darstellen dürften. 

Dabei lassen sich folgende Belastungen feststellen: 

Eine Schallimmission von 60 dB(A) nachts kann in einem Streifen von ca. 30 m beidseits der A 96, 

also innerhalb der bestehenden Einschnitte bzw. vorhandenen Lärmschutzwälle z.B. an der 

Heitmeier-Siedlung  festgestellt werden. 

Im Bereich der AS Freiham im Westen und des Pasinger Feldes im Osten weitet sich dieser Bereich 

deutlich aus. 

Eine weitere ĂLªrmzoneñ wurde durch einen Wert von 49 dB(A) definiert. Dieser Wert ist der 

Grenzwert ĂNachtñ f¿r WA- und WR-Gebiete gem. 16. BImSchV. Diese umfasst im Westen (westlich 

des bestehenden Tunnels) einen Bereich bis zur Sämannstraße im Norden und das südlich der A 96 

gelegene Waldgebiet bis zur Würmtalklinik. Dieses ist umso bemerkenswerter, als in diesem 

Bereich im Zuge des Baus der AS Freiham beidseitige Lärmschutzwände errichtet wurden, 

allerdings nicht in schallabsorbierender Bauweise. 

Innerhalb dieser Zone liegt auch der Bereich oberhalb des bestehenden Tunnels, nördlich etwa bis 

zur Maria-Eich-Str., südlich bis zur Mathildenstraße. Deutlich erhöhte Lärmwerte sind ringsum die 

Tunnelausfahrten feststellbar. Im weiteren Verlauf befindet sich ein ca. 200 m breiter Streifen 

beiderseits der A 96 innerhalb  dieser Zone, im Süden etwa bis zur Lochhamer Str. 

Diese Zone weitet sich dann erheblich (bis zu einer Tiefe von 350 m) in den Bereich des Paul-Diehl-

Parks aus und umfasst auch die Heitmeier-Siedlung und den südlichen Teil des Pasinger-Feldes.  

Es kann deshalb unterstellt werden, dass innerhalb dieser Zone der Grenzwert von 45 dB(A) nachts 

gem. DIN 18005 bzw. 40 dB(A) gem. TA Lärm  für ein WA-Gebiet überschritten wird. 

Aufgrund der Zunahme des Verkehrsaufkommens hat sich dieser Bereich gegenüber der Ermittlung 

für das Betrachtungsjahr 2000 wesentlich ausgeweitet. 

Aufbauend auf den Untersuchungen von Dorsch-Consult wurde durch das Planungsbüro Müller-

Diesing eine Plangrundlage erstellt, welche den Immissionspegel an verschiedenen Punkten sowie 

den Bereich darstellt, in welchem nachts werktags die Schallimmissionen > 49 dB(A) liegen. Die 

absolut höchsten Werte werden u.a. ermittelt für folgende Bereiche: 

Á Nordwestlich der westlichen Tunnelausfahrt (65 dB(A)) 

Á Bei dem 4-geschossigen Apartmenthaus am Bahnhof Lochham (61 dB(A)) 
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Á Beiderseits der Lochhamer Brücke (60/62 dB(A)) 

Á Bei den Hochhªusern ĂA. d. W¿rmleitenñ (63 dB(A)) 

Á Erhebliche Grenzwertüberschreitungen (bis zu 56 dB(A)) gibt es auch in dem Bereich 

südlich der A 96 und nördlich der Lochhamer Str. (Gartenhofhaussiedlung) 

Dieser Plan zeigt erneut auf, dass sowohl auf dem bestehenden Tunneldeckel als auch in 

Bereichen, welche bereits Lärmschutzeinrichtungen haben, die Grenzwerte trotzdem noch 

überschritten werden. 

Planfeststellungsbeschluss AS Freiham 

Aussagen zur Immissionsbelastung ĂLªrmñ f¿r den Teilbereich Grªfelfings westlich des vorhandenen 

Tunnels finden sich im PFB zum Bau des Halbanschlusses Freimann an der A 969.  

Grundlage der Verkehrslärmberechnung in diesem Bereich sind die Verkehrsprognosen von Prof. 

Kurzak für das Prognosejahr 2015, basierend auf einer Verkehrszählung im Jahr 2000. Dabei 

werden für den Abschnitt zwischen der neuen AS und der bestehenden AS Gräfelfing DTV von 

115.300 Kfz sowie 17.800 Kfz auf den beiden Rampen prognostiziert.  

Bemerkenswert ist dabei die Annahme, dass der Bau der AS Freiham keine wesentliche Änderung 

des vorhandenen Verkehrsweges darstellt, da es sich um keine durchgehende Baumaßnahme 

zwischen zwei Anschlussstellen handelt, sondern Ălediglichñ Beschleunigungs- und 

Verzögerungsstreifen sowie um ein Brückenbauwerk handelt und somit keine Verpflichtung zu 

Lärmschutzmaßnahmen erwächst. 

Als Ergebnis der Lärmprognose wurden maximale Bewertungspegel von 62 dB(A) tags und 57 

dB(A) nachts ermittelt, an einigen besonders schutzbedürftigen Objekten, z.B. der Reha-Klinik des 

Deutschen Ordens wurden maximale Immissionswerte von 63 dB(A) tags und 59 dB(A) nachts 

errechnet. 

Damit werden zwar, z.B. bezogen auf die Ordens-Klinik die Grenzwerte von 57/47 dB(A) 

überschritten, allerdings liegt die Zunahme des Verkehrslärms unterhalb der 

ĂErheblichkeitsschwelleñ zur Verpflichtung von LªrmschutzmaÇnahmen, welche eine Zunahme des 

Lärms um mindestens 3 dB(A)  bzw. eine Überschreitung eines Grenzwerts von 70 dB(A) tags 

vorsieht. Die Zunahme des Lärms durch diese Maßnahme beträgt demnach 0,4 dB(A).  

Dessen ungeachtet wurden beiderseits der A 96 Lärmschutzwälle mit aufgesetzten 

Lªrmschutzwªnden als freiwillige MaÇnahme errichtet, obwohl Ăhierzu kein gesetzlicher Anspruch 

bestehtñ. Die Einzelheiten hinsichtlich Kosten und Bauunterhaltung wurden in einer Vereinbarung 

zwischen der ADSB und der Gemeinde Gräfelfing geregelt. Interessant ist auch der Hinweis darauf, 

                                                      

9
 Planfeststellungsbeschluss BAB A 96 Lindau ï München Halbanschluss Freiham, Regierung von Oberbayern (2004), S. 36 

ff.  
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dass durch den Bau der Lärmschutzwälle Waldausgleichsmaßnahmen in einer Größenordnung von 

4.200 qm erforderlich wurden.  

Inwieweit aus diesem Verfahren Rückschlüsse auf den Untersuchungsraum östlich des Tunnels zu 

ziehen sind, wird im Weiteren zu untersuchen sein. 

1.5.3. Erfassung des Istzustandes (Prognose-0-Fall) 

Durch die Möhler + Partner Ingenieure AG wurde im Rahmen dieser MBS eine Aktualisierung 

vorliegender Schallgutachten vorgenommen. 

Anlass hierzu waren aktuelle Verkehrsprognosen von Prof. Kurzak (siehe Kap. 1.4), die 

Berücksichtigung der Entlastungswirkung der geplanten St 2063 neu, die das Gemeindegebiet 

östlich umfährt und somit zu einer deutlichen innerörtlichen Verkehrsentlastung entlang der 

bestehenden St 2063 führen wird sowie der im Sommer 2010 umgesetzte Einbau eines lärmarmen 

Fahrbahnbelags auf der BAB A 96.  

Auf Basis eines aktualisierten 3-dimensionalen Rechenmodells wurde hierzu als ĂPrognose-0-Fallñ 

oder ĂStatus-quo-Fallñ die zuk¿nftige Schallimmissionssituation basierend auf der Verkehrsprognose 

2025 unter Berücksichtigung der verlegten St 2063 sowie dem lärmarmen Fahrbahnbelag auf der 

BAB A 96 ermittelt. Einen Überblick über die in die Berechnung eingegangenen Lärmquellen gibt die 

Anlage 7.1.2. 

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde flächenhaft für eine Aufpunkthöhe von h = 4,0 m im 

Beurteilungszeitraum Tag (6:00 bis 22:00 Uhr) und im Beurteilungszeitraum Nacht (22:00 bis 6:00 

Uhr) durchgeführt, was einen Überblick über die Schallsituation im Untersuchungsgebiet erlaubt.  

Dabei wurden 2 Planfälle unterschieden: 

Á Alleinige Betrachtung der Verkehrsgeräusche der BAB A 96 

Á Gesamtverkehrslärmsituation aus Straßen- und Schienenverkehr im Gemeindegebiet 

Bei den Rasterlärmkarten wurden die berechneten Beurteilungspegel entsprechend den 

Rechenverfahren RLS-90 f¿r den StraÇenverkehr und der ĂRichtlinie zur Berechnung von 

Schallimmissionen für den Schienenverkehr - Schall 03ñ, Ausgabe 1990 dargestellt. Die 

Konfliktkarten geben die jeweilige Überschreitung der gebietszugehörigen Orientierungswerte der 

DIN 18005 an. 

Die entsprechenden Pläne sind in den Anlagen 7.3 dargestellt und werden im Folgenden 

zusammengefasst und bewertet. 
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1.5.4. Schallimmissionssituation der BAB A 96 

Die Ergebnisse lassen sich im Wesentlichen wie folgt zusammenfassen: 

 Schallimmissionen der BAB A 96 tags (Anlage 7.2.1): Beurteilungspegel von mehr als 70 

dB(A) berechnen sich nur in unmittelbarer Nähe der Autobahn am Gebäude Maria-Eich-

Straße 18 am westlichen Tunnelportal. Der für reine und allgemeine Wohngebiete 

maßgebende Lärmvorsorgegrenzwert der 16. BImSchV von 59 dB(A) wird im 

Einschnittsbereich östlich des Tunnels in einem Abstand von bis zu ca. 80 m bezogen auf 

die Straßenachse der BAB A 96 überschritten. In Höhe des Paul-Diehl-Parks beträgt dieser 

Abstand bis zu 130 m zur Straßenachse. Im Bereich der Heitmeier-Siedlung wird der 

Tagesgrenzwert der 16. BImSchV für Wohngebiete, mit Ausnahme weniger Wohngebäude 

in unmittelbarer Straßennähe, aufgrund der vorhandenen Schallschutzwand eingehalten. 

Südlich der BAB A 96 werden in der ersten Bebauungsreihe entlang der Riesheimer und 

Saarburgstraße sowie an den Punkthochhäusern An der Würmleiten die maßgebenden 

Lärmvorsorgegrenzwerte insbesondere in den Obergeschossen z.T. deutlich überschritten. 

Der in der Bauleitplanung anzusetzende Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete 

von 55 dB(A) tags wird im Westen des Tunnels trotz der dort vorhandenen aktiven 

Schallschutzmaßnahmen erst in einem Abstand von ca. 200 m zur Autobahnachse 

eingehalten. Auch auf dem Tunneldeckel wird dieser Orientierungswert überwiegend 

überschritten. Im Bereich der Einschnittslage der A 96 östlich des Tunnels beträgt der 

Abstand zum Einhalten des Orientierungswertes etwa 140 m, im Bereich des Paul-Diehl-

Parks etwa 200 m, jeweils bezogen auf die Achse der BAB A 96. Der Orientierungswert für 

reine Wohngebiete von 50 dB(A) wird in unbebauten Gebieten erst in einem Abstand von 

350 bis 400 m, in bebauten Gebieten in einem Abstand ab ca. 200 m eingehalten. 

 Konfliktkarte der BAB A 96 tags (Anlage 7.3.1): Der größte Teil des Gemeindegebiets in 

Nähe der BAB A 96 ist als reines Wohngebiet (ĂWR-Gebietñ) eingestuft, teilweise als 

allgemeines Wohngebiet (ĂWA-Gebietñ, vgl. auch Anlage 7.1.1). Die jeweiligen 

Überschreitungen der maßgebenden Orientierungswerte Tag der DIN 18005  können der 

Anlage 7.3.1 entnommen werden. Dabei visualisiert der Übergang von den Rot-/Gelb-

Farbtönen (= Orientierungswert überschritten) zu den Grüntönen (=Orientierungswert 

eingehalten) die Grenze auftretender Konflikte. Wie beschrieben ergeben sich die Konflikte 

im Nahbereich der BAB A 96 mit Überschreitungen der jeweils maßgebenden 

Orientierungswerte der DIN 18005 von z.T. mehr als 10 dB(A) am Tag. 

 Schallimmissionen der BAB A 96 nachts (Anlage 7.2.2): Beurteilungspegel von mehr als 

60 dB(A) berechnen sich in unmittelbarer Nähe der Autobahn (z.B. am Gebäude Maria-

Eich-Straße 18 am westlichen Tunnelportal). Der für Wohngebiete maßgebende 

Lärmvorsorgegrenzwert Nacht der 16. BImSchV von 49 dB(A) wird im Einschnittsbereich 

östlich des Tunnels in einem Abstand von bis zu ca. 170 m bezogen auf die Straßenachse 

der BAB A 96 überschritten. In Höhe des Paul-Diehl-Parks beträgt dieser Abstand bis zu ca. 



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

58 
16.04.2013 

240 m zur Straßenachse, wenngleich hier eine Nachtnutzung für die Beurteilung der 

Parkfläche nicht maßgebend ist. Im Bereich der Heitmeier-Siedlung wird der 

Nachtgrenzwert der 16. BImSchV für Wohngebiete trotz der vorhandenen Schallschutzwand 

an zahlreichen Wohngebäuden in einem Abstand von bis zu ca. 250 m zur Autobahnachse 

überschritten. Südlich der BAB A 96 werden entlang der Wohnbebauung der Riesheimer 

und Saarburgstraße sowie an den Punkthochhäusern An der Würmleiten die maßgebenden 

Lärmvorsorgegrenzwerte deutlich überschritten. Der in der Bauleitplanung anzusetzende 

Orientierungswert für allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) nachts wird im Westen des 

Tunnels trotz der dort vorhandenen aktiven Schallschutzmaßnahmen erst in einem Abstand 

von ca. 350 m zur Autobahnachse eingehalten. Im Bereich der Einschnittslage der A 96 

östlich des Tunnels beträgt der Abstand zum Einhalten des Orientierungswertes etwa 240 

m, im Bereich des Paul-Diehl-Parks mehr als 400 m, jeweils bezogen auf die Achse der 

BAB A 96. Der Orientierungswert für reine Wohngebiete von 40 dB(A) wird innerhalb der 

bebauten Flächen von Gräfelfing erst in einem Abstand von mehr als 700 m eingehalten, 

lediglich im schalltechnischen Einwirkungsbereich verringert sich dieser Abstand auf ca. 

450 m.  

 Konfliktkarte der BAB A 96 nachts (Anlage 7.3.2): Sowohl aus der Sicht des 

Planungsrechts, wie des Immissionsschutzes sind die Nachtwerte entscheidend. Wie der 

Konfliktkarte zu entnehmen ist, finden sich innerhalb des untersuchten Korridors Flächen 

ohne Lärmkonflikte (das Gewerbegebiet ausgenommen) nur im nördlichen Gemeindegebiet 

im Ortsteil Freiham in einem Abstand von 450 bis 600 m bzw. südlich der Autobahn jenseits 

der Wandlhamerstraße in einem Abstand von mehr als 600 m. Mit Lärmkonflikten durch 

Überschreitungen der jeweils maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 um mehr 

als 10 dB(A) in der Nacht ist sowohl auf dem Tunneldeckel, als auch im Verlauf der A 96 in 

einem parallelen Abstand von bis zu ca. 130 m zur Autobahnachse zu rechnen. 

1.5.5. Gesamtschallsituation Straße und Schiene im Gemeindegebiet 

 Lärmbelastung Gesamtverkehr tags (Anlage 7.2.3): Wie der Rasterlärmkarte entnommen 

werden kann, finden sich neben der BAB A 96 zahlreiche weitere Lärmquellen, die zu einer 

erheblichen Verkehrslärmbelastung mit Beurteilungspegeln von z.T. größer 70 dB(A) im 

Nahbereich der jeweiligen Lärmquellen führen. Hierzu zählen insbesondere die 

innerörtlichen Hauptstraßen (Lochhamer, Rottenbucher, Würmstraße, etc.) sowie die in 

Nord-Süd-Richtung verlaufende Bahnstrecke München ï Weilheim. Die Gebiete, in denen 

die maßgebenden Orientierungswerte Tag der DIN 18005 eingehalten werden können, 

reduzieren sich gegenüber einer alleiniger Betrachtung der Verkehrsgeräusche der BAB 

A 96 erheblich. Durch die Verlegung der bestehenden St 2063 (Pasinger Straße) an den 

östlichen Ortsrand kann zumindest im Korridor entlang der heutigen, noch bestehenden 
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Pasinger Straße nach Inbetriebnahme der St 2063 eine erhebliche Verkehrslärmentlastung 

festgestellt werden. 

 Konfliktkarte der BAB A 96 tags (Anlage 7.3.3): Lärmkonflikte mit Überschreitungen der 

maßgebenden Orientierungswerte der DIN 18005 am Tag von mehr als 10 dB(A) ergeben 

sich neben den autobahnnahen Bereichen insbesondere entlang der Bahnstrecke sowie 

entlang der innerörtlichen Hauptstraßen. Die Flächen ohne Lärmkonflikte beschränken sich 

somit auf ĂInselnñ innerhalb des Grªfelfinger Verkehrsnetzes, sofern ein ausreichender 

Abstand zur weiterhin dominierenden Lärmquelle BAB A 96 eingehalten wird. 

 Lärmbelastung Gesamtverkehr nachts (Anlage 7.2.4): Beurteilungspegel von mehr als 60 

dB(A) in der Nacht finden sich, neben einzelnen Gebäuden an der BAB A 96 nun auch in 

Einzelfällen entlang der zur jeweiligen Straßenachse nächstgelegenen Gebäude des 

Gräfelfinger Hauptstraßennetzes sowie in einzelnen Obergeschoßen der Wohnbebauung 

beiderseits der Bahnstrecke München ï Weilheim. Der Orientierungswert der DIN 18005 für 

allgemeine Wohngebiete von 45 dB(A) in der Nacht kann in der Nacht in weiten Bereichen 

des Gemeindegebietes in ausreichendem Abstand zum jeweils nächstgelegenen 

Verkehrsweg eingehalten werden. Der Orientierungswert für reine Wohngebiete von 40 

dB(A) in der Nacht wird mit Ausnahme des nordwestlichen Gemeinderandes im Ortsteil 

Freiham innerhalb der bebauten Gebiete flächendeckend überschritten.  

 Konfliktkarten nachts (Anlagen 7.3.4). Wie der Kartendarstellung in Anlage 7.3.4 zu 

entnehmen ist, finden sich Lärmkonfliktfreie Gebiete ausschließlich am nordöstlichen 

Ortsrand von Freiham sowie innerhalb der Gewerbegebietsflächen östlich der Pasinger 

Straße. Die größten Verkehrslärmkonflikte bestehen entlang der BAB A 96, der Bahnstrecke 

München ï Weilheim, südlich der Sämannstraße, in dem Dreieck zwischen Lochhamer Str. 

und ĂAm Wasserbogenñ, im Bereich Riesheimer Str. und SaarburgstraÇe sowie in der 

Heitmeier-Siedlung.  

1.5.6. Zusammenfassende Bewertung  

Das Gemeindegebiet ist in erheblichem Maße von den Verkehrslärmeinwirkungen der 

Hauptverkehrsstraßen, insbesondere der BAB A 96 sowie der innerörtlichen Hauptstraßen sowie 

der Bahnstrecke München ï Weilheim betroffen. Wie den vorliegenden Berechnungsergebnissen 

entnommen werden kann, werden die in der Bauleitplanung maßgebenden Orientierungswerte der 

DIN 18005 für reine und allgemeine Wohngebiete am Tag großräumig, in der Nacht fast 

flächendeckend überschritten. 

Ein Rechtsanspruch auf Schallschutzmaßnahmen in der Gemeinde Gräfelfing lässt sich daraus 

jedoch nicht ableiten. Auslöser für einen Rechtsanspruch wäre beispielsweise ein Neu- oder Ausbau 

bzw. ein erheblicher baulicher Eingriff in einen bestehenden Verkehrsweg (z.B. die Verlegung der St 

2063), der einen Anspruch auf Schallschutzmaßnahmen nach 16. BImSchV auslösen würde. Eine 
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Verpflichtung des Bundes zu Schallschutzmaßnahmen besteht derzeitig nicht, da keine 

wesentlichen baulichen Änderungen an der A 96 vorgesehen sind. Der Rechtsweg für 

Schallschutzmaßnahmen scheint erschöpft. 

Gem. § 47 a BImSchG besteht die Pflicht zur Erarbeitung von Lärmaktionsplänen für die 

Straßenabschnitte, die in der 1. Stufe der Lärmkartierung im Rahmen der EU-

Umgebungslärmrichtlinie erfasst wurden. Eine Prüfung der Erfordernis derartiger Lärmaktionspläne 

obliegt in vorliegendem Fall der Gemeinde. Das Lärmbelastungskataster Bayern hat die St 2063 im 

Abschnitt nördlich der BAB A 96 und der Stadtgrenze München erfasst. Seitens der Gemeinde 

Gräfelfing wird jedoch derzeitig die Verlegung der St 2063 geplant, die mittelfristig zur Auflassung 

des kartierten Straßenabschnitts führen und somit Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der 

Heitmeier-Siedlung entlang der bestehenden St 2063 entbehrlich machen wird. 

Die durchgeführten Schallschutzmaßnahmen, z.B. die bereits beim Bau der A 96 errichteten Wälle 

und Mauern sowie die später gebauten Schallschutzwände westlich des Tunnels sowie im Bereich 

der Heitmeier-Siedlung, aber auch der im Sommer 2010 erfolgte Einbau eines lärmarmen 

Fahrbahnbelags haben den Bereich, in dem eine Lärmsanierung an einzelnen Objekten - bei 

Vorhandensein entsprechender Haushaltsmittel - durchgeführt werden könnte minimiert.  

Der innerörtliche Verkehr, vor allem an Lochhamer und Rottenbucher Straße führt zu erheblichen 

Lärmbelastungen. Die größten Belastungen ergeben sich dabei im Bereich der Pasinger Straße an 

der AS Gräfelfing. Im Zuge der geplanten Verlegung der St 2063 und der AS nach Osten werden 

sich diese mittelfristig jedoch deutlich reduzieren. 

Die pegelmindernde Wirkung des vorhandenen Tunnels an der BAB A 96 zeigt nur lokale Wirkung. 

Ein weiterhin sehr hohes Konfliktpotenzial besteht auch in der Heitmeier-Siedlung und im Bereich 

zwischen Lochhamer Straße und der BAB A 96. Der vorhandene Tunnel ist als wirkungsvolle 

Schallschutzmaßnahme für Gräfelfing zu kurz. Optimierungsmöglichkeiten für den Lärmschutz 

stellen folglich ergänzende Maßnahmen im Bereich der Tunnelportale, eine Tunnelverlängerung 

oder weitere Lärmschutzwände in Form von Außen- und Mittelwänden entlang der BAB A 96 dar. 

Eine Tunnelverlängerung als Schutzmaßnahme erscheint jedoch nur für den Bereich der Lochhamer 

Straße, für den Bereich der Heitmeier-Siedlung aus verschiedenen Gründen (Topgraphie, Querung 

der Würm) jedoch als wenig geeignet. 

Die Rasterlärmkarten zeigen weiterhin, dass auch in den Bereichen, die als potenzielle 

ĂEntwicklungsflªchenñ vorgesehen sind, z.B. ºstlich der Heitmeier-Siedlung und südlich der 

Sämannstraße die Ausweisung neuer Wohngebiete ohne zusätzlichen Schallschutz nicht möglich 

ist. Auch im Falle einer Umnutzung des bestehenden Sportplatzgeländes zu einem Wohngebiet 

werden Schallschutzmaßnahmen gegenüber der Bahn erforderlich. 

Einer Abschöpfung eines möglichen entwicklungsbedingten Wertzuwachses dieser Flächen stehen 

somit jeweils Kosten für erforderliche Lärmschutzmaßnahmen gegenüber, die die Gemeinde als 

Vorhabenträger im Zuge der Bauleitplanung zu erbringen hätte.  
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1.6. DARSTELLUNG DER BAB A 96 UND IHRER INGENIEURBAUWERKE 

1.6.1. Streckenverlauf BAB A 96 bei Gräfelfing 

Die A 96 beginnt in Weiterführung der österreichischen A 14 bei Lindau am Bodensee und führt über 

Memmingen und Landsberg am Lech nach München, dort endet sie östlich von Gräfelfing an der AS 

München-Sendling und mündet in den mittleren Ring (B2R). Die Gesamtstreckenlänge beträgt 172,2 

km. Die Trasse wurde bereits in den 30er-Jahren geplant und folgte der ehemaligen Reichsstraße 

bzw. Bundesstraße 18. Ursprünglich war jedoch eine andere Trassenführung im Münchener Süden 

vorgesehen. Im Zuge der Vorbereitungen zu den Olympischen Spielen 1972 wurde die 

Bundesstraße 12 in ihrem Streckenabschnitt zwischen München-Sendling und Oberpfaffenhofen als 

B 12n vierspurig ausgebaut und später zur Bundesautobahn aufgestuft. Im Zuge dieser 

Baumaßnahmen wurden auch bereits der bestehende Tunnel in Gräfelfing und die bereits erwähnte 

Unterführung am Lochhamer Schlag errichtet. Dieser Abschnitt wurde 1972 dem Verkehr 

freigegeben.10 

Die heutige Trasse der A 96 war ursprünglich weitgehend bewaldet. Im Bereich westlich der 

Pasinger Str. sowie im Bereich des heutigen Tunnels mussten jedoch kleinere Siedlungsbereiche 

abgebrochen werden.  

Im Jahre 2005 wurde die A 99 am Autobahndreieck München-Südwest an die A 96 angeschlossen. 

Im Jahre 2006 wurde die Anschlussstelle München-Freiham neu gebaut und die A 96 in diesem 

Bereich mit beidseitigen Lärmschutzwänden versehen. (siehe dazu auch 1.3.1) 

Der Ausbaustandard der A 96 im Raum Gräfelfing entspricht dem RQ 38 gem. RAA mit einer 

Fahrbahnbreite von 3,75m/4,0m/3,75m (siehe auch Anlage 9). Sie ist in die Straßenkategorie AS 

II/Entwurfsklasse EKA 1B innerhalb bebauter Gebiete einzuordnen. Allerdings variiert die 

Ausbaubreite innerhalb der jeweiligen Streckenabschnitte, je nach Anzahl der Fahrbahnen und 

Verflechtungsspuren. Das prinzipielle System der A 96 innerhalb des Gemeindegebiets ist in Anlage 

03 ï Prinzipskizze BAB A 96 Bereich Gräfelfing dargestellt.  

Die jeweils zwei Parallelfahrbahnen zwischen der AS Gräfelfing und der Gemarkungsgrenze wurden 

beim Bau der A 96 im Hinblick auf ein geplantes Autobahnkreuz im Bereich der Unterführung (BW 

167/1) hergestellt. Die südliche Parallelfahrbahn soll im Zuge der Verlegung der AS Gräfelfing nach 

Osten im Zusammenhang mit der Verlegung der St 2063 teilweise zur Anbindung der Lochhamer 

Str. an die verlegte St 2063 dienen und somit zukünftig nicht mehr Teil der Autobahn sein und nach 

teilweisem Umbau zur Kreisstraße zurückgestuft werden. 

                                                      

10
 ĂA 96 Lindau-Memmingen-München Fertigstellung der A 96 in Bayernñ, Informationsblatt der Autobahndirektion S¿dbayern 

(2008) 
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Der gesamte Streckenverlauf der BAB A 96 in Gräfelfing einschließlich sämtlicher querenden 

Ingenieurbauwerke ist in Anlage 08 ï Ă¦bersichtslageplan A 96 Bereich Grªfelfingñ dargestellt. 

Außerdem wurde im Zuge der Grundlagenermittlung zu gegenständlicher Machbarkeitsstudie eine 

Fotodokumentation der A 96 im Bereich Gräfelfing erstellt (siehe Anlage 10).  

Schnitte mit Darstellung der Ausbaubreiten und repräsentativer querender Bauwerke sind in der 

Anlage 09 ï Regelquerschnitte und Bauwerksansichten A 96 Bereich Gräfelfing beigefügt. 

Der Verlauf der A 96 innerhalb Gräfelfings wird im Folgenden kurz beschrieben:  

Abschnitt A ï (AD München Südwest)/Gemarkungsgrenze (km 164,1) bis Tunnel Gräfelfing (km 

165,1) 

Von Lindau kommend wird die A 96 bis zum AD München Südwest (AS 35, km 163,2) und der 

Einmündung der A 99 4-streifig geführt (RQ 29), ab hier bis zum Ausbauende in München-Sendling 

6-streifig (RQ 37,5). Ein 6-streifiger Ausbau zwischen den AS Germering-Süd und Oberpfaffenhofen 

ist beabsichtigt (siehe auch [12]). Im Bereich AS München-Freiham-Süd verläuft zugleich die 

Gemeindegrenze zwischen LHM und Gräfelfing. Die AS bietet jeweils Aus- und Einfahrbeziehungen 

aus bzw. in Fahrtrichtung M¿nchen in das neue Gewerbegebiet ĂFreihamñ (auf dem Gelände des 

ehem. Eisenbahnausbesserungswerks Neuaubing). Begrenzt wird der Abschnitt durch das westliche 

Tunnelportal in Gräfelfing. Die A 96 verläuft zwischen der AS Freiham und dem Tunnel in einem 

Einschnitt und wird bei km 164,8 von der ¦berf¿hrung ĂJosef-Schröter-Str.ñ (BW 164/1) gequert;  

dabei handelt es sich um einen Fuß- und Unterhaltungsweg ohne Verbindungsfunktion. Der 

Abschnitt der A 96 quert hier das Waldgebiet des ĂGrªfelfinger/Kreuzlinger Forstsñ. Nºrdlich der 

A 96 befindet sich nur noch eine ca. 6 ha große Teilfläche mit lockerem Baumbestand. Im südlichen 

Teil befinden sich innerhalb des Waldes eine Reha-Klinik sowie die historische ĂBªckerkapelleñ. 

Zwischen BW 164/1 und ca. 60 m vor dem Tunnel befinden sich beidseitig auf der Böschungskrone 

Lärmschutzwände. Die nördliche LSW verläuft westlich des BW 164/1 noch ca. 200 m weiter 

Richtung AS Freiham.  Auf der gesamten nördlichen LSW wurde im Jahr 2007 von der Gemeinde 

Gräfelfing eine 762 qm große Photovoltaikanlage errichtet. 
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Abbildung 12 - Abschnitt A (Blick von BW 164/1 Richtung Gräfelfing), Quelle: eigene Fotos 

Abschnitt B ï Tunnel Gräfelfing (km 165,1 ï 165,4) 

Im Detail betrachtet besteht der Tunnel in Gräfelfing aus zwei Bauwerken, dem Autobahntunnel (BW 

165/1)  und der Eisenbahnüberführung (EÜ) (BW165/2) der Strecke München ï Starnberg. Die 

Strecke ist 4-gleisig ausgebaut, die beiden östlichen Gleise dienen dem S-Bahn-Verkehr, die beiden 

westlichen Gleise, dem Regional-, Fern- und Güterverkehr. Auf der Brücke befindet sich in 

Mittellage zwischen den beiden westlichen Gleisen der S-Bahn-Haltepunkt ĂLochhamñ, der zwei 

Abgänge nördlich und südlich der Brücke besitzt.  

S¿dlich der Br¿cke gibt es im Zuge des ĂHimbselwegesñ eine FuÇgªngerunterf¿hrung, welche die 

einzige Querungsmöglichkeit der Bahn in diesem Bereich darstellt. Eine zweite Querung auch für 

den Kfz-Verkehr befindet sich weiter nördlich im Bereich der Lochhamer Straße. Am östlichen 

Tunnelportal wurde nördlich der Fahrbahn kürzlich ein Betriebsgebäude errichtet, welches die 

technischen Einrichtungen für ein unterirdisches Regenrückhaltebecken enthält. Der Tunnel selbst 

wurde im Jahr 2009 ertüchtigt. 

Westlich der EÜ wird der Tunnel von drei Wohnstraßen in Nord-Süd-Richtung gequert: Maria-Eich-

Straße, Rudolfstraße und Jahnstraße. Nördlich und südlich des Tunnelbauwerks befindet sich ein 

aufgelockertes Wohngebiet mit tlws. historischer Villenbebauung. 

Der Tunneldeckel selbst ist gärtnerisch angelegt (Wiese, kleine Gehölze) und wird im FNP der 

Gemeinde Gräfelfing als öffentliche Grünfläche dargestellt.  Ebenso befindet sich auf dem Tunnel 

ein Betriebsgebäude. 
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Abbildung 13 - Blick auf Eisenbahnüberführung (BW164/2) bzw. östlichen Tunneleingang, Quelle: eigene Fotos 

Abschnitt C ï Siedlungsbereich Gräfelfing (km 165,4 ï 165,9) 

Dieser Abschnitt liegt zwischen ºstlichem Tunnelportal (BW 165/2) und der Br¿cke ĂAm 

Wasserbogenñ (BW 165/6). Die A 96 verläuft hier in einem Einschnitt, die Böschungen sind stark 

eingegrünt (näheres siehe auch [18]). Die Trasse verschwenkt leicht nach Nordosten. Bei km 165,5 

kreuzt die sog. ĂLacklbr¿ckeñ (BW 165/3), eine FuÇgªngerbr¿cke, welche das Ortszentrum von 

Lochham nördlich der A 96 mit dem Schulzentrum südlich der A 96 verbindet, bei km 165,6 kreuzt 

die ĂLindenbr¿ckeñ (BW 165/4), eine weitere FuÇgªngerbr¿cke, welche die Lochhamer Str. im 

Norden mit der Adalbert-Stifter-Str. im Süden verbindet.  

 

Abbildung 14 - Blick von ĂLacklbr¿ckeñ Richtung ĂLindenbr¿ckeñ, Quelle: eigene Fotos 

Bei km 165,8 wird die A 96 diagonal von der Lochhamer Str. gequert (BW 165/5). Diese verbindet 

als wichtige innerörtliche Verbindungsstraße die Pasinger Str. (St 2063) und die AS Gräfelfing mit 
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dem Ortszentrum von Lochham. Bei km 168,96 kreuzt die StraÇe ĂAm Wasserbogenñ, welche die 

nördlich der A 96 gelegenen Wohngebiete an die Lochhamer Str. anbindet. Südlich der A 96 

befindet sich in diesem Gebiet eine kleinere Waldfläche, an welche wiederum südlich das 

Schulzentrum angrenzt. Nördlich der A 96 befindet sich zwischen der Autobahn und der Lochhamer 

Str. eine baumbestandene Grünfläche, in der sich unmittelbar östlich der Bahntrasse eine größere 

Apartment-Wohnanlage und eine Kirche mit Gemeindezentrum befinden. 

Abschnitt D ï Paul-Diehl-Park (km 165,4 ï 166,7) 

Abschnitt zwischen der Br¿cke ĂAm Wasserbogenñ und der AS Grªfelfing/Pasinger Str. (St 2063):  

Die Trasse verschwenkt hier wieder nach Ost/Südost. Bei km 166,17 kreuzt eine Fußgängerbrücke, 

bei km 166,66 eine weitere Fußgängerbrücke (Paul-Epper-Weg) im Zuge des Wanderweges entlang 

der Würm. Sie verbinden den nördlich der A 96 liegenden und als Landschaftsschutzgebiet 

ausgewiesenen Paul-Diehl-Park mit dem durch Einfamilienhausbebauung geprägten Wohngebiet 

südlich der Autobahn. Bei km 166,2 wird die Würm überquert. Bei km 166,7 quert die Pasinger Str. 

(St 2063) und befindet sich die AS 36b ĂGrªfelfingñ. Etwa ab 166,5 wird die A 96 durch die Ein- und 

Ausfädelspuren aufgeweitet, die dann im weiteren östlichen Verlauf bis km 167,9 als jeweils 

zweispurige Parallelfahrbahnen geführt werden.  

 

Abbildung 15 - Blick von BW 166 (FuÇgªngerbr¿cke ĂPaul-Epper-Wegñ)  in Fahrtrichtung Lindau, rechts Paul-Diel-Park, 

Quelle: eigene Fotos 

Abschnitt E ï Heitmeiersiedlung und Lochhamer Schlag (km 166,7 ï 168,0 Gemeindegrenze) 

Zwischen der Pasinger Str. (km 166,7) und der Gemeindegrenze (km 168). Die A 96 hat hier 

weiterhin jeweils drei Richtungsfahrbahnen und zusätzlich zwei jeweils durch einen Grünstreifen 

getrennte Parallelfahrbahnen. Sie verläuft hier in einer Dammlage ca. 3 m über dem angrenzenden 

Gelände, von diesem durch einen schmalen Gehölzstreifen getrennt. Südlich befindet sich das 

Gewerbegebiet ĂLochhamer Schlagñ. Nºrdlich der A 96 und östlich der Pasinger Str. die sog. 
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ĂHeitmeiersiedlungñ, ein Einfamilienhausgebiet. Dieses Wohngebiet ist an seiner Ost-, Süd- und 

Westseite von einer Lärmschutzwand umgeben. Unmittelbar im Bereich der Anschlussstelle wird die 

A 96 hier von einer Hochspannungstrasse gequert. ¥stlich davon befindet sich das ĂPasinger Feldñ, 

eine offene landwirtschaftliche Fläche, südlich der A 96 ist allerdings nur noch eine kleinere 

Restfläche vorhanden. Bei km 167,4 wird die A 96 von einem landwirtschaftlichen Weg unterquert, 

der zugleich die östliche Begrenzung des Pasinger Feldes bildet. Hier ist bereits ein 

Brückenbauwerk zur Unterführung der geplanten St 2063 vorhanden. Hier ist im Zuge der Verlegung 

der St 2063 die neue Anschlussstelle ĂPlaneggñ geplant. Östlich dieses Weges erstreckt sich bis zur 

Gemeindegrenze mit der LH München das Waldgebiet des ĂLochhamer Schlagsñ. Genau auf der 

Gemeindegrenze wird die A 96 von dem landwirtschaftlichen Weg ĂSchlagwegñ unterquert. 

 

Abbildung 16 - Blick von St 2063 in Fahrtrichtung München, Quelle: eigene Fotos 

Trotz des relativ kurzen Streckenverlaufs im Gemeindegebiet von Gräfelfing kann die A 96 so in 

mehrere Teilabschnitte von unterschiedlichem Charakter eingeteilt werden (siehe Abbildung 17). 

 

Abbildung 17 - Abschnittsbildung BAB A 96 im Bereich Gräfelfing, Quelle: eigene Darstellung 

Es ist erkennbar, dass der größte Handlungsbedarf im mittleren Abschnitt (C und D) bestehen 

dürfte, da hier die wesentlichen Auswirkungen vermutet werden können. 

 

A B C 
D 

E 
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1.6.2. Bestehendes Tunnelbauwerk BAB A 96 bei Gräfelfing 

Der ca. 230 m lange bestehende Tunnel wurde als 2-zelliges Rahmenbauwerk in offener Bauweise 

errichtet. Am westlichen Ende des Tunnels wird die Maria-Eich Straße überführt. Dieser Bereich ist 

als Brückenklasse 60 ausgeführt und vom restlichen Überbau durch eine Fuge getrennt. Außerdem 

werden die Rudolf- und die Jahnstrasse überführt. Diese Abschnitte sind als Brückenklasse 30 

ausgebildet.  

 

Abbildung 18 - Tunnel Gräfelfing westlicher Teil 

 

Die restlichen Bereiche wurden lediglich überschüttet. Auf der Überschüttung befinden sich nur 

Grünflächen und keinerlei Bebauung, sodass davon ausgegangen werden kann, dass diese 

Bereiche auch auf keine gesonderten Verkehrsbelastungen ausgelegt wurden. Am östlichen Ende 

des Tunnels schließt das Bauwerk 165-2, die Überführung der Bahnstrecke München Starnberg, an. 

Die Bauwerke wurden baulich durch eine Fuge getrennt ausgeführt. 
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Abbildung 19 - Tunnel Gräfelfing östlicher Teil 

 

Das Tunnelbauwerk weist lichte Weiten von 18,60 m je Fahrtrichtung auf und ist flach gegründet. 

Auf Grund der Tunnellänge von ca. 230 m weist der Tunnel keinerlei Lüftung auf. 

Links und rechts der 3-streifigen Fahrbahnen mit Randstreifen sind Randwege ausgebildet. Die 

beiden Richtungsfahrbereiche sind durch eine Mittelwand voneinander getrennt, die an 3 Stellen 

durch Türen unterbrochen wurde. Diese Türen waren offensichtlich nicht bereits beim Bau des 

Tunnels eingebaut worden, sondern wurden zu einem späteren Zeitpunkt nachgerüstet. 
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Abbildung 20 - Tunnelquerschnitt Bestand 

 

Zur Anpassung an die Vorschriften der RABT wurde der bestehende Tunnel Gräfelfing Ende 2009 

von der ADSB Ăert¿chtigtñ 11. Im Zuge dieser Maßnahmen wurden folgende Maßnahmen 

durchgeführt: 

Á Erneuerung und Ergänzung des Entwässerungssystems nebst Bau eines unterirdischen 

Rückhaltebeckens mit Betriebsgebäude für Pumpen und Steuerung am östlichen 

Tunnelportal. 

Á Umbau der Notgehwege. 

Á Brandsichere Verkabelung. 

 

1.6.3. Geologie und Hydrogeologie 

Vertiefte Baugrunduntersuchungen wurden nicht erstellt, jedoch kann auf Grund der 

Gründungssituation des bestehenden Tunnelbauwerks sowie der angrenzenden 

Kreuzungsbauwerke von der prinzipiellen Machbarkeit einer Flachgründung ausgegangen werden. 

Sämtliche Bestandspläne weisen auf eine Flachgründung hin. In der Tabelle 2 - Bauwerksübersicht 

wurde die jeweilige Gründungskote der Bestandsbauwerke angegeben. 

An Hand einiger Baugrundaufschlüsse in den Bestandsplänen sowie einer Anodenbohrung des 

Wasserwirtschaftsamtes (siehe [20]) kann auf quartäre Kiese der Münchner Schotterebene 

unmittelbar unter der Mutterbodenschicht bzw. ggf. vorhandener Auffüllungen ausgegangen werden. 

                                                      

11
 Pressemitteilung M30/09 ĂBauarbeiten im Tunnel Grªfelfingñ, ABDSB (2009) ([12]) 
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Die Tertiären Tone stehen erst in einer Tiefe weit unterhalb der Gründungsebenen der Bauwerke 

an. Selbst bei der Würmunterführung konnten nach einer ca. 3 m mächtigen Deckschicht aus Tonen 

in unmittelbarer Nähe zum Flusslauf bereits die quartären Kiese aufgeschlossen werden.    

Das Grundwasser wurde gemäß den Bauwerksbestandsplänen bei Bohrungen bei Kote ca. 527-

530 m aufgeschlossen. Eine Nachfrage beim Wasserwirtschaftsamt ergab, dass keine 

Grundwassermesstellen in unmittelbarer Nähe zum Untersuchungsgebiet in Gräfelfing vorhanden 

sind. Die nächsten Messstellen bei Freiham und Neuaubing (siehe [20]) wurden ausgewertete und 

in nachfolgender Tabelle zusammengefasst. Die Wasserstände schwanken auf Grund sehr 

unterschiedlicher Betrachtungszeiträume und Entfernungen vom Untersuchungsgebiet zwischen 

den einzelnen Messstellen z.T. sehr stark. Dennoch kann die recherchierte Datenmenge als 

Grundlage für weitere Betrachtungen herangezogen werden.   

 

Abbildung 21 - Grundwassermessstellen 

Grundwassermessstelle HW NW MW Zeitraum 

Freiham 16220 529,52 525,85 527,35 1977-2005 

Freiham 16221 527,75 524,64 525,71 1977-1997 

Neuaubing 16326 525,27 520,48 522,50 1938-1960 

Tabelle 1 - Grundwassermessstellen 
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1.6.4. Tunnelverlängerung 

Bezüglich der Bauweise der Tunnelverlängerung kann von ähnlichen Randbedingungen wie für das 

bestehende Bauwerk ausgegangen werden.  

Im Rahmen der Grundlagenermittlung wurden auch erste Überlegungen bzgl. möglicher 

Tunnelquerschnitte gemacht. Wie zuvor beschrieben weist der bestehende Tunnel eine lichte 

Querschnittsweite von 18,60m je Fahrtrichtung auf. Diese beinhaltet 1,50m bzw. 1,55m 

Randwegsbreite und somit 15,55m für die Fahrspuren. Im Tunnel sind derzeit 3 Fahrspuren und ein 

Standstreifen abmarkiert. Nach RABT 2006 bzw. RAA 2008 sind folgende Querschnitte für die 

Tunnelverlängerung in Gräfelfing unter der Vorrausetzung einer 6-streifigen Ausbildung denkbar 

(siehe auch Regelquerschnitte Tunnel- Anlage 12): 

 

o RQ 36 t (6-streifig mit Nothaltebucht) Lw = 13m (außerhalb Nothaltebucht)  

o RQ 36 T (6-streifig mit Standstreifen) Lw = 15,50m 

 

Die Auswahl der Tunnelquerschnitte mit oder ohne Standstreifen (36 t oder 36 T) ist gemäß 

ARS 6/2000 nach dem ĂVerfahren zur Auswahl von StraÇenquerschnitten in Tunneln ï Ausgabe 

2000ñ durchzuf¿hren. Wobei hier die Bezeichnungen 33t und 33 T gemªÇ RABT 2006 verwendet 

werden. 

Im ersten Schritt ist bei der Planung der Tunnelstrecke zunächst von einem Regelquerschnitt ohne 

Seitenstreifen auszugehen. Mit Hilfe des vorliegenden Verfahrens ist dann zu prüfen, ob der durch 

einen zusätzlichen Seitenstreifen ausgehende Nutzen höher ausfällt als die dafür aufzuwendenden 

Kosten. 

Als Nutzen gelten die entstehenden monetarisierbaren Vorteile durch einen zusätzlichen 

Seitenstreifen wie Ersparnisse an Kfz-Betriebskosten, Zeitkosten und Unfallkosten infolge 

vermiedener Verkehrsbehinderungen, Gefahren und Unfälle. 

Als Kosten werden die zusätzlichen Baulastträgerkosten bezeichnet, die für den Querschnitt mit 

Seitenstreifen im Gegensatz zum Querschnitt ohne Seitenstreifen aufzubringen sind, wie zusätzliche 

Kosten für den Tunnelrohbau, für die Fahrbahn, die Beleuchtung und die Lüftung. 

Das Verfahren findet für die Anlage von Tunneln Anwendung, sofern aufgrund der Topographie bzw. 

der Höhenentwicklung die Anlage eines tiefliegenden Tunnels in geschlossener oder offener 

Bauweise erforderlich ist. Die nachträgliche Errichtung einer Einhausung an einer Bundesautobahn 

mit obenliegender Gradiente wie im vorliegenden Fall von Gräfelfing wird somit nicht direkt durch 

das vorliegende Verfahren abgedeckt; sinnvollerweise ist die Errichtung einer Einhausung der 

Kategorie ĂErrichtung eines Tunnels in offener Bauweiseñ einzuordnen. 
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Für die Auswahl des Tunnelquerschnittes wird der sechsstreifige Querschnitt der BAB A 96 

zugrunde gelegt (RQ 33), welcher im Bestand vorhanden und der Verkehrsmenge entsprechend 

erforderlich ist. 

Folgende Randparameter sind gegeben: 

 3 Fahrstreifen je Richtung 

 Längsneigung 1,5 - 2 % 

 DTV = 111.000 Kfz/24h (Prognose 2025 ohne Ringschluss) 

 Schwerverkehrsanteil: max. 7,4% 

 Die nachträglich anzuordnende Einhausung wird wie folgt eingestuft: 

Offene Bauweise oberhalb Grundwasser, abgeböschte Baugrube, unten offene Sohle 

  Kategorie O1a 

 

Für die Auswertung finden folgende Abkürzungen Verwendung: 

33t ï 33T  = Vergleich zwischen sechsstreifigem Querschnitt ohne/mit Seitenstreifen 

BKa   = Zusätzliche jährliche Betriebskosten 33t ï 33T   Ḭ Kosten 

VKa   = Eingesparte jährliche Kosten des Verkehrs 33t ï 33T  Ḭ Nutzen  

Das entsprechend auszuwertende Diagramm für den Querschnittsvergleich 33t-33T weist für die 

Kategorien O1a und O2a keine Werte auf. Analog zum Diagramm für den Querschnittsvergleich 26t-

26T wird die Kennlinie dahingehend abgeschätzt, dass die Werte für die Kategorie O1a unterhalb 

der Kategorie O3a liegen.  

Für eine Tunnellänge größer 500m kann daher durchgehend ein Kostenwert BKa von 

< 400 DM/(a*m) abgeschätzt werden. 

Im Weiteren ergeben sich aus den Diagrammen folgende Werte: 

 Tunnellänge 

 500m 1000m 1500m 2000m 

BKa < 400 DM/(a*m) < 400 DM/(a*m) < 400 DM/(a*m) < 400 DM/(a*m) 

VKa    420 DM/(a*m)    420 DM/(a*m)    420 DM/(a*m)    420 DM/(a*m) 

VKa  > BKa Ja Ja Ja Ja 

 

Die eingesparten jährlichen Kosten sind danach für alle Tunnellängen größer als die zusätzlichen 

jährlichen Betriebskosten:  VKa  > BKa 

Es ist daher gemäß dem o.g. Verfahren (Kosten/Nutzen Analyse) wirtschaftlich angebracht, den 

Tunnelquerschnitt beidseits mit einem Seitenstreifen zu versehen. 
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Der Tunnelquerschnitt RQ 36 T (6-streifig mit Seitenstreifen) würde somit den derzeitigen Bestand 

auf der A 96 abbilden und auch für derzeit prognostizierte Verkehrsbelastungen ausreichend sein. 

Andererseits weist der bestehende Tunnel eine lichte Weite von 18,60m auf, was unter 

Einschränkungen ggf. sogar eine 8-streifige Verkehrsführung mit Standstreifen ermöglichen könnte. 

Gemäß RAA 2008 wäre hier ein lichtes Maß von 19,00m notwendig (siehe auch Anlage 12). Es 

kann daher durchaus von Seiten der ABDSB eine 8-streifige Ausbildung gefordert werden. Weitere 

Abstimmungen und Ausarbeitungen hierzu sind in der nächsten Phase der Machbarkeitsstudie 

durchzuführen.  

Im Rahmen der weiteren Untersuchungen sind insbesondere in Abhängigkeit der je nach Variante 

resultierenden Tunnellänge auch Überlegungen hinsichtlich der Technischen Ausstattung bzw. des 

Sicherheitskonzeptes gemäß RABT 2006 anzustellen. Dies beinhaltet u.a. 

o Beleuchtung 

o Fluchtwege 

o Tunnellüftung 

o Kommunikationseinrichtungen 

o Videoüberwachung  

o etc. 

Die zu berücksichtigenden Maßnahmen sollten mit dem potentiellen Betreiber des Tunnels im 

Vorfeld abgestimmt werden. 
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1.6.5.  Querungsbauwerke der BAB A 96 im Bereich Gräfelfing 

Wie bereits im Kap. 1.6.1 dargestellt, wird die A 96 im Bereich Gräfelfing von zahlreichen 

Überführungen  sowie einer Unterführung gequert. Die einzelnen Querungsbauwerke sind in 

nachfolgender Tabelle zusammengefasst. 

Bauwerks

- Nr. 

Km Straße/ 

Verkehrsweg 

Bauart Belastun

g 

Gesamtbreite Fahrbahn-

breite 

Kreuzungs- 

winkel 

Gründung 

BW 164-1  164+790 Josef-Schöfer Str. 2-Feld 

 

BKL 30 9,50m 6,0m 77,91 gon Flachgründung 

UK 537,50 

BW 165-2 165+355 DB AG 2-Feld 

 

UIC 71 

BKL S 

26,80 - 94,25 gon Flachgründung 

UK 528,90 

BW 165-3 165+475 Fußweg 

ĂLacklbr¿ckeñ 

2-Feld 

 

5 KN/m2 

BKL 6 

4,70m 4,0m 100 gon Flachgründung 

UK 528,80 

/531,90 

BW 165-4 165+637 Fußweg 

ĂLindenbr¿ckeñ 

2-Feld 5 KN/m2 

BKL 6 

4,70m 4,0m 100 gon Flachgründung 

UK 528,0 

/531,10 

BW 165-5 165+808 Überführung 

Lochhammer 

Straße 

2-Feld BKL 60 15,50m 11,0m 53,922 gon Flachgründung 

UK 527,50 

BW 165-6 165+962 Überführung Am 

Wasserbogen 

2- Feld BKL 60 14,50m 9,0m  Flachgründung 

UK 528,50 

BW 166-1 166+172 FuÇweg ĂPaul 

Diehl Parkñ 

2- Feld BKL 6 3,70m 3,0m 100 gon Flachgründung 

UK 531,50/ 

531,80 

BW 166-2 166+547 Fußweg  

Parkweg 

3-Feld BKL 12 5,50m 4,0m 78,9 gon Flachgründung 

UK 533,50 

BW 166-3 166+583 Würmbrücke 1-Feld BKL 60    Flachgründung 

UK 530,50 

BW 166-4 166+718 Überführung 

St 2063  

4-feld BKL 60 14,75m 10,50m 79,66 Flachgründung 

UK 533,0 ï 

534,0 

Tabelle 2 - Bauwerksübersicht 

 

Im Laufe der weiteren Studie wird zu untersuchen sein, wie diese Bauwerke sowohl von ihrer 

Verbindungsfunktion wie technisch in eine mögliche Tunnelverlängerung integriert werden können.  
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Abbildung 22 - Fußweg Überführung 

 

Abbildung 23 - Querschnitt Lochhammer Straße 

1.6.6. Sparten im Bereich Gräfelfing 

Durch Hyder Consulting wurden außerdem die Bestandspläne auf Querungen von Leitungen 

ausgewertet sowie eine Abfrage der relevanten Spartenträger durchgeführt. Die A 96 wird an 

einigen Stellen, insbesondere im Bereich der Brücken von Ver- und Entsorgungsleitungen gequert. 

Auch diese Leitungen sind in eine mögliche Tunnelverlängerung zu integrieren. Eine Übersicht der 

querenden Leitungen ist im Übersichtslageplan der Anlage 8 dargestellt. 
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Folgende Spartenträger wurden im Rahmen der Grundlagenermittlung der Machbarkeitsstudie 

angefragt: 

Spartenträger Adresse Ansprech-

partner 

Tel./Fax. Beschreibung 

Würmtal-

Zweckverband 

Bahnhofstrasse 1 

82152 Planegg 

Herr Tinnes 089/85708-16 

089/85708-11 

Wasserversorgung 

Würmtal-

Zweckverband 

Bahnhofstrasse 1 

82152 Planegg 

Herr 

Mittermayr 

089/85708-16 

089/85708-11 

Abwasserentsorgung 

E.ON Bayern 

AG 

Regionalstelle 

Germering 

Bärenweg 13 

82110 Germering 

Herr Sexl 089/61413-542 

089/61413-459 

Stromversorgung 

Straßenbeleuchtung 

SWM-

Versorgungs 

GmbH 

Emmy-Noether-

Str.2 

80287 München 

 089/2361-2139 

089/2361-2530 

Gas 

Deutsche 

Telekom, AG 

Planauskunft-

mchn@telekom.de 

 Fax.0951/9142

4453 

Telefon 

Kabel 

Deutschland 

Planauskunft 

Südwestpark 15 

90499 Nürnberg 

 Fax. 

089/92334213

21 

Kabelfernsehen 

Tabelle 3 - Spartenträger im Bereich A 96 in Gräfelfing 
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1.7. UMWELT UND LANDSCHAFT 

1.7.1. Gesetzliche Grundlagen und Verfahren vUVS 

Auf die umweltrechtlichen Rahmenbedingungen der geplanten Maßnahmen wird ausführlich in 

Kapitel 1.8 sowie in den darauffolgenden Phasen eingegangen werden. So sind sowohl bei den für 

eine mögliche Tunnelverlängerung erforderlichen Planfeststellungsverfahren nach dem FStrG wie 

bei der Bauleitplanung die Belange der Umwelt zu beachten und formalisierte Verfahren in Form von 

Umweltverträglichkeitsprüfungen (UVP) sowie Eingriffs- Ausgleichsberechnungen durchzuführen. 

Außerdem sind die einschlägigen Fachgesetze wie das BImSchG, das BNatSchG sowie die 

entsprechenden bayerischen Gesetze und Verordnungen zu beachten. 

Die hier gegenständliche Machbarkeitsstudie ist ein nicht-formalisiertes Verfahren, welches jedoch 

die Grundlagen für spätere förmliche Verfahren legt.  

Die in den o.g. Verfahren zu berücksichtigenden Belange werden deshalb auch in dieser Studie 

betrachtet, allerdings nur Ăvorlªufigñ auf der Basis von vorhandenen und allgemein zugªnglichen 

Daten zur Bestandssituation. 

Dies bedeutet, dass durch die im Rahmen dieser MBS durchgeführten Untersuchungen spätere 

formalisierte Verfahren wie z.B. die UVP weder vorweggenommen, noch ersetzt werden. Allerdings 

orientiert sich die vereinfachte UVS (vUVS) in ihrer Methodik an den Anforderungen und 

methodischen Grundzügen späterer formalisierter Verfahren. 

Es wurden keine eigenen Erhebungen vor Ort vorgenommen, allerdings wurde eine Ortsbegehung 

durchgeführt. Die Studie wird, soweit sie in Form von Plänen erfolgt, im Maßstab 1:2.500 erstellt. 

Durch die vUVS sollen Aussagen über die Eignung, Umweltverträglichkeit und ggf. zu erwartende 

Schwierigkeiten bei der Genehmigung unterschiedlicher Lösungen der Tunnelverlängerung 

gewonnen werden. Ergänzend dazu werden grundsätzliche Lösungsansätze für voraussichtlich 

notwendig werdende Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen erarbeitet.  

Im Rahmen der Phase 1 (Grundlagenermittlung) wird zunächst eine Raumanalyse aller 

maßgeblichen Umweltbestandteile bzw. Schutzgüter erstellt. 

Der Fachbeitrag ĂUmwelt und Landschaftñ wurde vom B¿ro Froelich + Sporbeck (F+S) bearbeitet. Er 

ist nebst erläuternden Plänen in der Anlage 11 beigefügt. 

Die Ergebnisse werden im Folgenden zusammengefasst. 

1.7.2. Definition Untersuchungsraum 

In einem ersten Schritt wird ein Betrachtungs- oder Untersuchungsraum festgelegt. Dieser ist nicht 

identisch mit den Geltungsbereichen möglicher zukünftiger Planverfahren, z.B. PFV oder B-Plänen. 
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Die Abgrenzung erfolgt aufgrund einer Einschätzung der maximalen räumlichen Auswirkungen und 

erstreckt sich auf einen Raum von ca. 500 m beiderseits der Trasse der A 96. 

Die Abgrenzung des Untersuchungsraums kann nach den einzelnen Schutzgütern differieren. Der 

gewählte Betrachtungsraum deckt nach derzeitigem Erkenntnisstand den größtmöglichen (Aus-) 

Wirkungsbereich des geplanten Vorhabens auf die Umweltschutzgüter ab. 

1.7.3. Betrachtung der einzelnen Schutzgüter 

1.7.3.1. Schutzgut Mensch 

Der Mensch wird durch die Auswirkungen der Autobahn vor allem in den Funktionen ĂWohnenñ und 

ĂErholenñ betroffen, man kann dies auch unter dem Begriff ĂWohn- und Aufenthaltsqualitªtñ 

zusammenfassen.  

Die Beeinträchtigung des Menschen erfolgt hier insbesondere durch die Belastung mit Lärm- und 

Schadstoffimmissionen (siehe auch Kap. 1.5), optische Beeinträchtigungen sowie die 

Zerschneidung des Lebensraums, z.B. die Unterbrechung von Wegeverbindungen.  

Die Beeinträchtigung des Menschen kann aufgrund der bestehenden Vorbelastungen des Raumes  

als sehr hoch eingestuft werden, da die an die A 96 angrenzenden Wohngebiete der Gemeinde 

Gräfelfing als relativ hochwertig und überwiegend als reine Wohngebiete (WR) i. S. d. BauNVO 

eingestuft werden können. Außerdem werden mehrere bedeutende Naherholungsgebiete durch die 

Autobahntrasse durchschnitten. 

1.7.3.2. Schutzgut Pflanzen, Tiere und biologische Vielfalt 

Betrachtet werden hier insbesondere die biologische Vielfalt von Flora und Fauna sowie die 

festgesetzten Schutzgebiete und bekannte Vorkommen naturschutzfachlich wertgebender Arten.  

So wurden einige Rote-Listen-Arten festgestellt, auch gibt es einige kartierte Biotope. Als besonders 

bedeutsam sind die Waldflächen im Westen Grªfelfings (ĂNeuaubinger Wªldchenñ), der Bereich der 

Würmniederung sowie der Lochhamer Schlag im Osten einzustufen. Die Waldflächen sind z.T. als 

ĂBannwaldñ i. S. d. Bayerischen Forstgesetzes ausgewiesen, einer nur in Bayern vorhandenen 

Schutzkategorie, welche den Wald als solchen schützt. Durch die Autobahntrasse werden 

zusammenhängende Waldflächen zerschnitten und in ihrer Funktionsfähigkeit beeinträchtigt, dies 

betrifft insbesondere die Waldflächen nördlich der A 96, die keine Verbindung mit anderen 

Waldflächen mehr haben. 
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1.7.3.3. Schutzgut Boden 

Hier spielen insbesondere die ĂBiotische Lebensraumfunktionñ, d.h. die Funktion des Bodens als 

Lebensraum für Pflanzen und Kleintiere sowie die Speicher- und Filterfunktion für das 

Niederschlagswasser eine Rolle. 

Hier ist davon auszugehen, dass unabhängig vom Bau der Autobahn die natürliche Bodenfunktion 

durch die Siedlungstätigkeit weitgehend verändert und geschädigt wurde und die Bodenfunktion im 

Gebiet deshalb nur noch von nachrangiger Bedeutung ist. Relativ  naturnahe Böden treten nur noch 

im Auebereich der Würm und in den Waldflächen auf.  

1.7.3.4. Schutzgut Wasser 

Hier werden das Grundwasser sowie die Fließgewässer, in diesem Fall die Würm betrachtet. Das 

Grundwasser ist relativ hoch anstehend und möglicherweise durch die tlws. Im Einschnitt 

verlaufende A 96 bereits jetzt beeinträchtigt. 

Der Verlauf der Würm im Gemeindegebiet ist (noch) relativ wenig naturnah, es finden jedoch z.Zt. 

Renaturierungsmaßnahmen, z.B. naturnahe Gestaltungen der Uferböschungen statt. 

Das ĂW¿rmtalñ ist als ¦berschwemmungsgebiet ausgewiesen, da der nahe gelegene Starnberger 

See jedoch als Puffer für den Abfluss aus dem Einzugsgebiet dient, sind nach Aussage der 

Gemeinde in der Vergangenheit keine Hochwasserereignisse in Gräfelfing bekannt. 

Der Durchlass der Würm unter der Autobahn ist nicht optimal, jedoch ist auch hier nicht festgestellt 

worden, dass sich das Wasser an diesem relativ engen Durchlass staut. Sollte es in diesem Bereich 

bauliche Veränderungen an der Autobahntrasse geben, wäre die Durchlasssituation tendenziell zu 

verbessern. 

1.7.3.5. Schutzgut Klima und Luft 

Hier ist insbesondere die klimatische Ausgleichfunktion und lufthygienische Bedeutung zu 

betrachten. Dies betrifft im Sinne von Wechselwirkungen zwischen den Schutzgütern in besonderem 

Maße auch den Menschen. Beeinträchtigungen ergeben sich hier durch die Zerschneidung der 

Waldgebiete und der Frischluftschneise des ĂPasinger Feldesñ, welche zusªtzlich durch das s¿dlich 

der A 96 gelegene Gewerbegebiet beeinträchtigt wird.  

1.7.3.6. Schutzgut Landschaft und landschaftsgebundene Erholung 

Hier ist nur eine relativ subjektive Betrachtung hinsichtlich der Kriterien Vielfalt, Eigenart und 

Schönheit der Landschaft möglich. Auf die Beeinträchtigung des Landschaftsbildes und der 

Erholungsfunktion der Landschaft wurde bereits im Zusammenhang mit den übrigen Schutzgütern 

hingewiesen. 
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1.7.3.7. Schutzgut Kultur- und Sachgüter 

Zwar befinden sich im Einzugsbereich einige Baudenkmäler wie z. B. die Würmtal-Klinik und die 

sog. ĂBªckerkapelleñ, die aber in ihrer baulichen Substanz durch die Autobahn nicht beeinträchtigt 

werden. 

 

1.7.4 Zusammenfassung 

 Die einzelnen Schutzgüter überlappen sich teilweise durch Wechselwirkungen. Die 

erfassten Schutzgutausprägungen (Wert- und Funktionskriterien der Schutzgüter) werden in 

schutzgutbezogenen Bestandskarten zusammengefasst dargestellt (siehe Anlagen 11) 

Die wesentlichen bestehenden Vorbelastungen beziehen sich insbesondere auf: 

 Wohn- und Aufenthaltsqualität (Siedlungsbereiche incl. Parkanlagen) 

 Erholungsfunktion der Landschaft (Wald, Würmaue, Agrarlandschaft) 

 Lebensräume von Pflanzen und Tieren (Wald, Würmaue) 

 Boden (Versiegelungsgrad) 

Vorrangiges Ziel der Maßnahmen, welche im Rahmen dieser Studie untersucht werden sollen, ist 

die Reduzierung der Belastung durch den Verkehrslärm und damit die Verbesserung der 

Aufenthaltsqualität. Im Falle einer Verlängerung des Tunnels könnte außerdem zumindest partiell 

die Zerschneidungswirkung der Autobahntrasse gemindert und die Erholungsfunktion der 

Landschaft verbessert sowie die Schadstoffimmissionen partiell reduziert werden. Daraus könnten 

sich auch (indirekte) Auswirkungen auf andere Schutzgüter ergeben.  

Auf Grundlage der erfassten Wert- und Funktionskriterien der Schutzgüter wird zu Beginn der Phase 

2 (Variantenerstellung) als Grundlage für die Ermittlung möglicher sinnvoller Lösungen (Varianten) 

eine Raumwiderstandskarte mit Empfindlichkeiten und Handlungsdefiziten integrierend über alle 

Schutzgüter hinweg erstellt.  

Die Auswirkungen der vorgeschlagenen Maßnahmen auf die einzelnen Schutzgüter werden in der 

Phase 3 (Variantenbewertung) beurteilt. Dabei ist vor allem zu betrachten, ob und ggf. wie stark sich 

die bestehenden Vorbelastungen durch die vorgeschlagenen Maßnahmen verringern. Es ist jedoch 

nicht ausgeschlossen, dass die vorgeschlagenen Maßnahmen neben positiven Auswirkungen 

wiederum auch negative Auswirkungen auf bestimmte Schutzgutausprägungen haben. Positive und 

negative Auswirkungen sind in diesem Falle gegeneinander abzuwägen.  

 

   



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

81 
16.04.2013 

1.8. RECHTLICHE RAHMENBEDINGUNGEN 

Bei einer möglichen Tunnelverlängerung der A 96 kommen mehrere Rechtsbereiche zusammen, die 

in unterschiedlichem Verhältnis zueinander stehen. 

Dabei sind nicht nur die gesetzlichen Grundlagen zu beachten, sondern auch die in technischen 

Normenwerken festgelegten technischen Rahmenbedingungen: 

Im Wesentlichen sind folgende Rechtsbereiche betroffen: 

Rechtsbereich Gesetzl. Grundlage Rechtsebene Wesentliche Inhalte Planungstr. 

Fernstraßen     

Planung BFStrG Bund Planfeststellung ABDSB i.A. d. 

BMVBS 

 PlanfeststellungRL Bayern Handlungsanweisung StMI/ABDSB 

Technische 

Grundlagen 

RABT Bund ĂTunnelbaurichtlinienñ  

 RAA Bund RL für Anlage von 

Autobahnen 

 

Staats- und 

Gemeindestrassen 

BayStrWG Bayern Planung, Bau, Unterhalt StBA, 

Gemeinden 

Eisenbahnen EKrG Bund Kreuzungen EBA 

Bauleitplanung BBauG Bund FNP, BP Gemeinde 

Natur-, Landschaft, 

Gewässer 

    

 UVPG Bund Umweltverträglichkeit Alle 

Planungsträger 

 BayerNatSchG Bayern Natur- und Landschaft Unt. 

NatSchBeh. 

 BayWG Bayern Gewässer (Würm) Unt. 

Wasserbeh. 

 BayWaldG Bayern Forsten Unt.Forstbeh. 

Immissionsschutz     

 BImSchG Bund Lärm  

 16. BImSchV Bund Verkehrslärm  

 TA Lärm Bund Verkehrslärm  

 DIN 18005 Bund Städtebau Gemeinde 

 VLärmSchR 97 Bund Verkehrslärm ABDSB 

 RLS 90 Bund Verkehrslärm ABDSB 

     

Tabelle 4 - Übersicht der wesentlichen, betroffenen Rechtsbereiche und Rechtsvorschriften 
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Im Zuge einer möglichen Tunnelverlängerung würden u.a. folgende Planungsvorgänge ablaufen: 

Á Planung und Planfeststellung der Tunnelverlängerung durch die ABDSB gem. FStrG 

Á Mögliche Festsetzung der Nutzung des Tunneldeckels durch B-Plan gem. BauGB durch 

die Gemeinde  

Á Mºgliche ¦berplanung der ĂTauschflªchenñ durch B-Plan gem. BauGB durch die 

Gemeinde 

Ergänzend sind die Fachvorschriften hinsichtlich des Immissionsschutzes (Lärm und Schadstoffe) 

des Natur- und Landschaftsschutzes, des Gewässerschutzes (Querung Würm) sowie ggf. das EKrG 

(Kreuzung der Bahnlinie) zu beachten. 

Eigentumsfragen (Grundbuchrecht), Grenzneuordnung könnten ebenfalls zur Klärung anstehen. 

Vor allem sind jedoch die beiden Rechtsbereiche der Fernstraßenplanung, welche der ABDSB in 

Auftragsverwaltung des Bundes obliegt und der kommunalen Bauleitplanung mit einander zu 

verzahnen. 

1.9. ZUSAMMENFASSUNG GRUNDLAGENERMITTLUNG 

Die Ergebnisse der Phase 1 (Grundlagenermittlung) lassen sich wie folgt zusammenfassen: 

Die BAB A 96 Lindau-München zerschneidet das Gemeindegebiet von Gräfelfing auf einer 

Streckenlänge von ca. 3,6 km. Dieses bildet eine deutliche Zäsur in der Gemeinde und hat negative 

Auswirkungen auf die Gemeindeentwicklung. Hinzu kommen die Belastungen durch Lärm, Abgase 

und andere Schadstoffe. 

Die Gemeinde Gräfelfing hat deshalb Hyder Consulting mit der Erstellung einer Machbarkeitsstudie 

beauftragt, welche untersuchen soll, wie die negativen Auswirkungen der A 96 gemildert, bzw. 

kompensiert werden können. Im Vordergrund stehen dabei Überlegungen zur Verlängerung des 

vorhandenen, ca. 280 m langen Tunnels. 

Im Zusammenhang damit stehen einige raumbedeutsame Planungen von erheblichem Einfluss auf 

die weitere Entwicklung: 

Á Der geplante Ringschluss des Münchener Autobahnrings A 99. Die inzwischen 

abgeschlossene Machbarkeitsstudie zu diesem Thema empfiehlt eine südlich an 

Gräfelfing vorbeiführende Variante. Der derzeitige Stand der MBS A99 wird daher in der 

gegenständlichen Machbarkeitsstudie nicht weiter berücksichtigt. 

Á Der Ausbau des neuen Münchener Stadtteils Freiham nordwestlich von Gräfelfing. 

Dieses Entwicklungsgebiet wurde mit einer neuen AS (Freiham) an die A 96 

angeschlossen. Die mögliche Zunahme des Verkehrsaufkommens nach Abschluss der 

Aufsiedelung dieses Gebiets ist bei den Prognosen berücksichtigt. 
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Á Die geplante Verlegung der St 2063 im Osten Gräfelfings verbunden mit dem Bau einer 

neuen AS und der Aufhebung der bestehenden AS Gräfelfing. In den Prognosen wird 

die Verlegung der St 2063 bereits als Ă0-Fallñ bzw. ĂPlanungsfallñ betrachtet. 

 

Der Planungsraum westlich des Tunnels bis zum AD München Südwest wurde bereits im Rahmen 

des PFV ĂAS Freihamñ untersucht, u.a. mit einer Umweltvertrªglichkeitsstudie (UVS). Als Ergebnis 

dieser Studie wurden aufgrund einer Vereinbarung zwischen der Gemeinde Gräfelfing und der 

ABDSB beiderseits der A 96 Lärmschutzwälle und ï wände errichtet. Die im Rahmen des PFV 

durchgeführten Untersuchungen können als abschließend betrachtet werden, werden jedoch noch 

einmal hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den Untersuchungsgegenstand überprüft. 

Zwischen der Gemeinde Gräfelfing und dem Freistaat Bayern wurde eine nachträgliche 

Lärmsanierung diskutiert, und umfangreiche Schalluntersuchungen durchgeführt. Diese haben 

ergeben, dass in einem bis zu 350 m breiten Streifen beiderseits der A 96 die für eine Wohnnutzung 

bestehenden Grenzwerte tlws. erheblich überschritten wurden. Der Anspruch der Gemeinde 

Gräfelfing auf Lärmsanierung wurde jedoch aus formalen Gründen abgelehnt. 

Das Verkehrsaufkommen auf der A 96 hat sich zwar gegenüber den Prognosen aus der 

Planungsphase vervielfacht, der Ausbaustandard der A 96 entspricht jedoch auch langfristig dem zu 

erwartenden Verkehrsaufkommen. Das Verkehrsaufkommen wird bis 2025 noch leicht zunehmen 

und dann stagnieren. Insbesondere vor dem Hintergrund der Empfehlungen zur Trassenwahl für 

einen möglichen Münchener Südring im Süden von Gräfelfing besteht deshalb keine Notwendigkeit 

für einen weiteren Ausbau der A 96, z.B. auf jeweils 4 Fahrspuren. Die vorhandenen Querschnitte, 

auch im bereits bestehenden Tunnel, reichen theoretisch aus, unter Inanspruchnahme des 

Seitenstreifens einen 4.Fahrstreifen je Fahrtrichtung zu markieren. 

Die vorläufige Umweltverträglichkeitsstudie (vUVS) zeigt, dass vor allem das ĂSchutzgut Menschñ 

hinsichtlich der Wohn- und Aufenthaltsqualität erheblich durch die Autobahn beeinflusst wird, 

während die negativen Auswirkungen auf die anderen Schutzgüter aufgrund der bereits 

vorhandenen Überformung der Landschaft durch den Menschen relativ gering sind. 

Ein Streifen beiderseits der A 96 ist durch Lärmimmissionen erheblich beeinträchtigt, da hier z.B. die 

Orientierungswerte der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) z.T. erheblich überschritten werden.  

In diesen Bereichen könnte ohne zusätzliche Schallschutzmaßnahmen kein neues Bauland 

ausgewiesen werden. 

Aufgrund ihrer Größe und Struktur verfügt die Gemeinde Gräfelfing kaum noch über 

Entwicklungsmöglichkeiten. Bereits zum Zeitpunkt des Autobahnbaus war die räumliche 

Entwicklung Gräfelfings mit Ausnahme der Gewerbeflächen im Osten größtenteils abgeschlossen. 

Die Zerschneidungswirkung der Autobahn sowie deren ĂLªrmteppichñ verstªrken dieses 

Entwicklungshemmnis. 
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Hier stoßen die Rechtsgebiete des Fachplanungsrechts, insbesondere des 

Planfeststellungsverfahrens gem. FStrG in Zuständigkeit des Bundes (in Auftragsverwaltung durch 

die Autobahndirektion) und der kommunalen Bauleitplanung aneinander und sind inhaltlich, zeitlich 

und formal miteinander zu verzahnen. Hinzu kommen zahlreiche ĂRandgebieteñ aus dem Bereich 

des Umweltschutzes bis hin zum Eisenbahnkreuzungsgesetz. 

Durch die möglichen Schallschutzmaßnahmen, Tunnelverlängerung oder sonstige Maßnahmen, 

besteht theoretisch die Möglichkeit, dass bisher nicht nutzbare Flächen beiderseits der Autobahn 

(sog. ĂEntwicklungsflªchenñ) eine Entwicklungsperspektive z.B. f¿r eine Wohnbebauung bekommen. 

Gleichermaßen könnten auf einem Tunneldeckel Nutzungen angesiedelt werden, die derzeit 

Ăsuboptimalñ verortet sind, z.B. das vorhandene Sportzentrum, sog. ĂTauschflªchenñ. 

In beiden Fällen wird in den folgenden Phasen jedoch zu untersuchen sein, ob dadurch nicht neue 

Konflikte entstehen, z.B. durch eine Sportnutzung in unmittelbarer Nähe eines Wohngebiets. 

1.10. BERICHTERSTATTUNG 

Im Zuge der Grundlagenermittlung wurde der Projektsteuerung und den Vertretern der Gemeinde 

regelmäßig in Besprechungen Bericht erstattet.   

Am Ende der Phase ĂGrundlagenermittlungñ wurden die Zwischenergebnisse dem Herrn 

Bürgermeister Göbel der Gemeinde Gräfelfing am 27.10.2010 präsentiert (siehe Anlage 40.1). 

Hierbei wurde folgende Gliederung präsentiert: 

1. Zusammenfassung der Grundlagenermittlung 

2. Vorbereitung Variantenuntersuchung 

a. Lärmschutzvarianten 

b. Nutzungsvarianten 

Dem Bürgermeister wurde hierbei über die Grundlagenermittlung ein Statusbericht über die 

erhobenen Daten vorgestellt. Insbesondere wurden die Erhebung der Verkehrszahlen und die 

hieraus resultierenden Auswirkungen auf die Schallimmissionen dargestellt. In den Lärmkarten 

wurde hierbei stets zwischen ĂGesamtlªrmñ und Ănur BAB A 96ñ unterschieden. Hieraus konnte 

eindrucksvoll dargestellt werden, dass neben dem Lärm aus der Autobahn die Gemeinde auch 

erheblich unter den Lärmbelastungen des untergeordneten Straßennetzes und der von Nord nach 

Süd das Gemeindegebiet durchschneidenden Bahnstrecke belastet wird.    

Wie auch im Bericht zuvor beschrieben wurde außerdem der für die weiteren Betrachtungen zu 

Grunde zu legende Regelquerschnitt eines neu zu errichtenden Tunnelbauwerks dargestellt und 

erläutert. 
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Die Ergebnisse der vereinfachten Umweltverträglichkeitsuntersuchung mit den Betrachtungen und 

den zusammengefassten Darstellungen der Schutzgüter 

- Mensch, Landschaft, Kultur und Sachgüter 

- Pflanzen, Tiere, biologische Vielfalt 

- Boden, Wasser, Klima, Luft 

wurden präsentiert und die Raumwiderstände aufgezeigt. 

Im Gliederungspunkt 2 der Präsentation vom 27.10.2010 wurde bereits ein Ausblick auf die 

Variantenuntersuchung dargestellt. 
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2. PHASE 2 - VARIANTENERSTELLUNG 

AUFGABENSTELLUNG UND VORGEHENSWEISE 

In der Phase 2 werden auf der Grundlage der Ergebnisse der Phase 1 ï Grundlagenermittlung-  

einerseits die technischen Möglichkeiten zur Erreichung der identifizierten Ziele, also Verringerung 

der Lärmimmissionen und Reduzierung der durch die Autobahn hervorgerufenen räumlichen 

Trennung untersucht, andererseits die sich daraus ergebenden städtebaulichen 

Entwicklungsmöglichkeiten, welche u.U. auch einen Beitrag zur Kostendeckung der 

vorgeschlagenen Maßnahmen liefern können. 

Ergebnis dieser Phase wird eine Zusammenstellung der möglichen Varianten sein. Nicht 

realisierbare oder nicht zielführende Varianten werden nach Abschluss dieser Phase 

ausgeschlossen und nicht weiter betrachtet. 

2.1. TECHNISCHE BESCHREIBUNG TUNNELVERLÄNGERUNG 

Bestandteil nahezu aller untersuchten Varianten ist die Verlängerung des bestehenden 

Tunnelbauwerks nach Westen und Osten. Nachfolgend soll in Ergänzung zur bereits in der 

Grundlagenermittlung (siehe Kap. 1.6.4) durchgeführten prinzipiellen Entwicklung möglicher 

Tunnelquerschnitte (siehe auch Anlage 9) die technische Machbarkeit der Tunnelherstellung unter 

den gegebenen Randbedingungen nachgewiesen werden. Hierzu zählt neben einer grundsätzlichen 

bautechnischen Beschreibung des Tunnels, die Herstellung des Tunnelbauwerks unter 

Aufrechterhaltung des Verkehrs auf der Autobahn BAB A 96 auch die Beschreibung ausgewählter 

Problemstellungen, wie z.B. Querung der Würm, Ausbildung Tunnelportal, Betriebstechnik, Lüftung, 

Sicherheitstechnik, Überführung der querenden Straßen etc.   

Grundlage f¿r die Konstruktion von StraÇentunnel in Deutschland ist die RABT2006 ĂRichtlinie f¿r 

die Ausstattung und den Betrieb von StraÇentunnelnñ. Die in der RABT beschriebenen Maßnahmen 

dienen vorrangig der sicheren Verkehrsführung, der Vermeidung kritischer Ereignisse, dem Schutz 

der Tunnelnutzer sowie der Unterstützung der Einsatzdienste bei der Hilfeleistung bei Bränden, 

Unfällen und Pannen. Die RABT ist bei allen Tunneln mit einer Länge von größer 80m anzuwenden. 

Die in der RABT formulierten Grundsätze und Richtlinien sind gemäß Definition (siehe auch Kap 0.4 

RABT2006) Ă...kein starrer Maßstab. Bei Ihrer Anwendung sind vielmehr die vielfältigen und 

unterschiedlichen Anforderungen aus Verkehrsqualität, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit sowie aus 

den Umweltbedingungen ausgewogen zu berücksichtigen und in eine Gesamtsicherheitskonzept 

einzubinden.ñ Spªtestens f¿r die Planfeststellung ist dieses Gesamtsicherheitskonzept zu erstellen 

und mit den zuständigen Behörden abzustimmen. Die nachfolgend aufgeführten wesentlichen 

Elemente für die Ausstattung von Straßentunneln werden in Rahmen der vorliegenden 

Machbarkeitsstudie als Mindeststandard definiert und für die weiteren Betrachtungen herangezogen. 
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Unabhängig hiervon kann es bei der weiteren Verfolgung der einen oder anderen Tunnelvariante 

erforderlich werden weitere Untersuchungen für z.B. Sicherheitskonzept, Tunnellüftung etc. 

durchzuführen und abzustimmen.  

2.1.1. Regelquerschnitt 

In Kap. 1.6.4 wurden die prinzipiellen Tunnelquerschnitte gemäß RABT dargestellt. Nachfolgend ist 

der Querschnitt auf die gegebenen Randbedingungen der Tunnelverlängerung Gräfelfing 

dargestellt. Auf Grund der Abmessungen des bestehenden Tunnels in Gräfelfing (lichte Weite = 

18,60m), der grundsätzlich eine Erweiterung auf 4 Fahrspuren inkl. Standstreifen je 

Richtungsfahrbahn bei nur geringfügigen Einschränkungen zulässt, wird für die weiteren 

Untersuchungen davon ausgegangen, dass ein RQ36T+3,50m, d.h. mit durchgehenden 

Standstreifen, zur Anwendung kommt.  

Der Querschnitt setzt sich demnach wie folgt zusammen: 

Sicherheitsstreifen  1,0 m 

Standstreifen  2,0 m 

Randstreifen  0,5 m 

4 Fahrspuren à 3,50m 14,0 m 

Randstreifen  0,5 m 

Sicherheitsstreifen 1,60 m  (analog Bestandstunnel) 

Summe 19,60 m 

 

Der letztgenannte Sicherheitsstreifen wird mit 1,60 m analog zum Bestandstunnel ausgebildet um 

eine Verziehung der Fahrspuren im Übergang zu vermeiden. 

Die Bauteilmasse sind in dieser Phase nur nachrichtlich dargestellt und wären an Hand von 

statischen Vorbemessungen noch zu verifizieren. 
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Abbildung 24 - Regelquerschnitt Tunnel (siehe auch Anlage 13) 

 

Der Tunnel wird analog zum Bestand als Stahlbetonrahmen in offener Bauweise errichtet. Auf 

Grund der Baugrundsituation kann davon ausgegangen werden, dass der Tunnel flach gegründet 

werden kann. Dies wäre jedoch in den weiteren Phasen noch weiter zu verifizieren und zu vertiefen. 

In Teilbereichen kann es erforderlich werden den anstehenden Baugrund unterhalb der 

Gründungssohle auszuwechseln oder durch Bodenverbesserungen zu ertüchtigen. Je nach späterer 

Nutzung des Tunneldeckels und der hieraus resultierenden Belastung ist dann auch die Gründung 

zu dimensionieren. Auch wenn grundsätzlich von einer Flachgründung des Tunnelbauwerkes 

ausgegangen wird, so ist eine Tiefgründung mittels Verpresspfählen oder Bohrpfählen in 

Sonderbereichen nicht auszuschließen. Detaillierte Baugrunduntersuchungen, die im Vorfeld von 

weiteren Planungen, unabdingbar sind, werden hierüber Auskunft geben können.   

Auf Grund der relativ großen Spannweite der Tunneldecke und in Abhängigkeit der späteren 

Nutzung der Tunneldecke ist die Tunneldeckenkonstruktion zu wählen. Wobei hier sowohl schlaff 

bewehrte als auch vorgespannte Tragsystem in Frage kommen.  

Die Fahrbahn im Tunnel ist gemäß der Bestandstrassierung mit entsprechender Querneigung 

auszubilden und zu entwässern. Hierzu werden einseitig je Röhre Einläufe oder Schlitzrinnen 

eingebaut, die die anfallenden Wässer den mittig laufenden Entwässerungsleitungen zuführt. Dies 

entspricht im Wesentlichen auch der Bestandssituation. 
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In den weiteren Planungsphasen ist das gesamte Entwässerungskonzept weiter zu detaillieren. Je 

nach Tunnellänge ist es wahrscheinlich, dass im Tunnel ein Gradiententiefpunkt zu liegen kommt. 

An diesem Punkt ist das aus den Portalen zufließende Regenwasser, sowie das im Tunnel 

anfallende Wasch- und Störfallwasser in einem Rückhaltebecken aufzufangen und der Vorflut 

zuzuführen. Hierfür sind die entsprechenden technischen Ausstattungen, wie Pumpen etc. 

vorzuhalten. 

2.1.2. Beschilderung im Tunnel 

Zur Beschilderung von Gebots- und Verbotszeichen sind die Seitenräume oberhalb der Notgehwege 

und außerhalb des Verkehrsraumes nutzbar. Diese Verkehrszeichen werden auf beiden Seiten 

oberhalb der Notgehwege beleuchtet angeordnet. Die Gebots- und Verbotszeichen können auch als 

dynamische Verkehrszeichen ausgeführt werden, um je nach Verkehrslage verschiedene Zeichen 

schalten zu können. 

 

Abbildung 25 - Nutzung des Seitenraumes im Tunnel für Verkehrszeichen nach RABT 

 

Zur Anbringung der wesentlich größeren wegweisenden Beschilderung reicht der seitliche Raum 

außerhalb des Verkehrsraumes nicht aus. Die wegweisende Beschilderung muss daher Ă¿ber-Kopfñ 

angeordnet werden. 
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Abbildung 26 - Wegweisende Beschilderung im Tunnel Ă¿ber-Kopfñ (s. a. Anlage 13.1) 

 

Die wegweisende Beschilderung auf Autobahnen weist jeweils 1000 m bzw. 500 m vor einer 

Anschlussstelle auf diese hin. Dies ist für den Bereich einer möglichen Tunnelverlängerung 

Gräfelfing für die Fahrtrichtung Lindau bei der AS Freiham der Fall, für die Fahrtrichtung München 

bei der AS Gräfelfing. 

Gemäß den Richtlinien für wegweisende Beschilderung auf Autobahnen 2000 (RWBA 2000) ist die 

wegweisende Beschilderung durch den Verkehrsteilnehmer bereits 150 m vor dem Aufstellort 

vollständig zu erkennen. Da die Über-Kopf-Beschilderung oberhalb des Verkehrsraumes angeordnet 

werden muss, ist nach der RWBA 2000 vom Augenpunkt des Verkehrsteilnehmers (Höhe = 1,12 m 

über Fahrbahnoberkante) eine uneingeschränkte Sicht auf die wegweisende Beschilderung auf 

150 m zu ermöglichen. Hierzu muss die Unterkante des Tunneldeckels auf einer Länge von 

ca. 55 m vor dem Aufstellort der wegweisenden Beschilderung bis zur Höhe der wegweisenden 

Beschilderung entlang dem Sichtstrahl des Verkehrsteilnehmers nach oben konstruktiv verzogen 

werden. Die Deckschicht auf dem Tunneldeckel wird in gleicher Weise parallel nach oben verzogen.  

 

Abbildung 27 - Verziehung der Tunneldecke nach oben entlang dem Sichtstrahl zur wegweisenden Beschilderung  
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Je nach Nutzung des Tunneldeckels ist diese Erhöhung des Tunneldeckels durch 

Geländemodellierungsmaßnahmen ausgeglichen werden. Die Nutzung und Ausbildung des 

Tunneldeckels wird durch diese geometrische Notwendigkeit nicht unerheblich eingeschränkt bzw. 

beeinflusst. 

Im Bereich des Aufstellortes der wegweisenden Beschilderung wird konstruktiv ein Absatz 

ausgebildet und die Tunneldecke verstärkt. Im Anschluss daran wird der Tunnelquerschnitt 

entsprechend dem Regelquerschnitt ausgebildet.  

Der Regelquerschnitt ist im Bereich der über Kopf angeordneten wegweisenden Beschilderung um 

ca. 2,0m anzuheben, sodass dies insbesondere in Bereichen mit geringer Überdeckung auch 

Auswirkungen auf die Oberflächengestaltung haben kann. 

Dieser Sonderquerschnitt ist in beiden Fahrtrichtung jeweils 1000 m bzw. 500 m vor einer 

Anschlussstelle anzuordnen. 

2.1.3. Tunnellüftung 

Der bestehende Straßentunnel hat auf Grund seiner geringen Länge keinerlei Lüftungssystem. Es 

wird davon ausgegangen, dass unabhängig von der tatsächlichen gesamten Länge des zukünftigen 

Tunnels ein Lüftungssystem erforderlich wird.  

Die Lüftung im Tunnel hat im Regelbetrieb den Kraftfahrer mit ausreichend reiner Atemluft zu 

versorgen, sowie genügend Sichtverhältnisse in der mit Abgasen und Staub belasteten Tunnelluft 

sicherzustellen. 

Bei einem Fahrzeugbrand verringert die Lüftung Rauch- und Hitzewirkungen auf den Fluchtwegen 

im Fahrraum und auf den Rettungswegen und ermöglicht damit die Selbstrettung der 

Tunnelbenutzer, zum zweiten ermöglicht sie die Entrauchung des Tunnels nach der Rettungsphase. 

 

Eine mechanische Längslüftung erzeugt einen Luftstrom längs der Tunnelröhre. Die Längsströmung 

der Luft wird durch Strahlventilatoren erzeugt. Diese Lüftungsart eignet sich für 

Richtungsverkehrstunnels beliebiger Länge, wobei ab bestimmten Tunnellängen zusätzlich eine 

Rauchabsaugung für den Brandfall erforderlich wird.  

 

Im Bereich der Portale ist zur Vermeidung von einem lüftungstechnischen Kurzschluss zwischen 

den beiden Tunnelröhren, welcher zu einer Verrauchung der von einem Brandereignis nicht 

betroffenen Röhre führen kann, eine Trennwand herauszuführen. Aus den Ergebnissen der 

lüftungstechnischen Berechnungen ergibt sich hierbei die erforderliche Länge dieser Trennwand. 
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Abbildung 28 - Lüfternische (siehe auch Anlage 14) 

 

 

Abbildung 29 - Strahlventilatoren in Lüfternische 

 

 

Der Richtungsverkehrstunnel wird dabei für den Regelbetrieb in Abhängigkeit von der 

Lüftungsbemessung durch Luftaustauschstationen in Lüftungsabschnitte unterteilt. Die Regulierung 

der Längslüftung erfolgt durch Änderung der in Betrieb stehenden Anzahl an Ventilatoren. 

Je nach Randbedingungen, wie z.B. Tunnellänge, kann es erforderlich werden, dass neben dem 

Austritt der Tunnelluft über die Portale zusätzliche Lüftungskamine angeordnet werden müssen. Ein 
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detaillierte Lüftungsberechnung und ï simulation verschiedenster Szenarien in späteren 

Planungsphasen könnte die Notwendigkeit aufzeigen.  

2.1.4. Sicherheitstechnische Ausstattung Tunnel 

Die Sicherheitstechnische Ausstattung in Straßentunnel wird in der RABT geregelt.  

 

 

Abbildung 30 - Technische Ausstattung Tunnel aus RABT2006 

 

Tunnelbeleuchtung 

 

Die Tunnelverlängerung Gräfelfing ist auf ihrer gesamten Länge mit einer künstlichen Beleuchtung 

zu versehen. 

Das Verhältnis von Tunnellänge zu Tunnelbreite ist für alle Varianten größer als 5:1. Demnach ist 

die Tunnelverlªngerung Grªfelfing als Ălanger Tunnelñ einzustufen. Die Anforderungen an die 

Beleuchtung langer Tunnel ergeben sich gemäß Abschnitt 3.2 der RABT. Hiernach wird in 

Abhängigkeit unterschiedlichster Parameter, wie z.B. zulässige Höchstgeschwindigkeit, 

Haltesichtweite, Verkehrsstärke, Portalgestaltung, Art des Beleuchtungssystems etc. der Verlauf der 

Leuchtdichte sowie das Beleuchtungsniveau über die Tunnellänge bestimmt. 
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Notausgänge 

 

Da eine Tunnelverlängerung eine Länge von 400m voraussichtlich überschreiten wird, sind im 

Abstand von höchstens 300m Notausgänge anzuordnen. Für den Abstand der Notausgänge 

untereinander wird für die Tunnelverlängerung Gräfelfing ein Maß von im Mittel 250m gewählt. 

Diese Notausgänge sind als Fluchttüren in der Mittelwand von einer Tunnelröhre in die andere 

geplant. Der auf Grund der unterschiedlichen Querneigung der beiden Richtungsfahrbahnen 

zwangsläufige Höhenversatz ist durch Stufen auszugleichen. 

 

 

Über die Machbarkeitsstudie hinaus ist für eine darauf aufbauende Planung die Erstellung eines 

separaten Sicherheits- und Rettungskonzeptes notwendig. 

Im Rahmen von Forderungen bzw. Auflagen aus diesem Sicherheits- und Rettungskonzept kann es 

erforderlich werden, über die Fluchttüren in der Mittelwand hinaus Notausgänge seitlich aus dem 

Tunnel, z.B. über Fluchttreppenhäuser, zu schaffen. Derartige Fluchtmöglichkeiten an die 

Geländeoberfläche werden über Fluchttüren in der Tunnelaußenwand einer dahinterliegenden 

Abbildung 31 - Beispiel Fluchttür 



Machbarkeitsstudie  
Tunnelverlängerung BAB A 96 bei Gräfelfing                    

  

 
 

95 
16.04.2013 

Schleuse und einem Treppenhaus realisiert. An der Geländeoberfläche werden die Ausgänge 

eingehaust. An den Ausgängen sind Rettungsplätze anzuordnen, die an das öffentliche Straßennetz 

anzubinden sind um die Erreichbarkeit der Ausgänge für Rettungs- und Einsatzkräfte zu 

ermöglichen.  

 
 

 
Abbildung 32 - Fluchttüren und Notausgänge am Beispiel Tunnelverlängerung West 
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Notrufstationen 

 

Aufgrund der voraussichtlichen Tunnellänge von über 400m ist die Tunnelverlängerung mit 

Notrufstationen auszustatten. Die Notrufstationen sind im Abstand von max. 150m, sowie am 

Beginn und Ende der Rettungswege in beiden Richtungen am Fahrbahnrand anzuordnen. 

Unabhängig von der Tunnellänge sind an den Tunnelportalen Notrufstationen anzuordnen. 

 

 

Abbildung 33 - Beispiel Notrufstation 

 

Die Notrufstationen sind begehbar auszubilden und zum Fahrraum durch Türen zu verschließen.  

Dies ermöglicht dem Hilfesuchenden eine akustische einwandfreie Die Kabinen haben folgende 

Mindestmaße: Breite 1,50m / Tiefe 1,00m / Höhe 2,25m. 

Die Kabinen der Notrufstationen sind bezüglich Sicherheitsausstattungen mit einem Notrufmelder, 

einem Feuermelder und zwei Feuerlöschern auszustatten. 

Videoüberwachung 

Da die vorgesehene Tunnellänge 400m übersteigen wird, ist die Tunnelverlängerung Gräfelfing mit 

einer Videoüberwachung auszustatten. Hierzu werden im Tunnelinnern seitlich neben oder über der 

Fahrbahn im Abstand von 75 bis 150m feststehende bzw. am Portal vorzugsweise schwenkbare 

Kameras installiert. Die Videoüberwachung des Verkehrsraumes ist dabei lückenlos auszuführen. 

Die Videoüberwachung muss auch die Bereiche der Notausgänge und der Rettungswege 
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überwachen. Im Regelfall ist die Überwachung der Tunnel in der eigens dafür zu errichtenden 

Betriebszentrale oder in der zentralen Verkehrsrechenzentrale der Autobahndirektion Südbayern 

möglich.  

Tunnelfunk 

Tunnelfunk ist notwendig, um einen zuverlässigen Funkbetrieb für die Aufgabenerfüllung der 

betrieblichen Straßenunterhaltung, sowie der BOS-Dienste (Behörden und Organisationen mit 

Sicherheitsaufgaben wie Polizei, Feuerwehr, Rettungsdienst, etc.) im Tunnelinneren zu 

gewährleisten.  

Unabhängig von der Tunnellänge müssen hierbei in allen Tunnelbereichen, Querstollen und 

Technikräumen ständig unterbrechungsfrei ausreichend Funkkanäle bereitgestellt werden.  

Die Notwendigkeit eines Tunnelfunk-Systems in der Tunnelverlängerung ist durch funktechnische 

Ausleuchtungen und Feldstärkemessungen objektbezogen zu ermitteln. 

Die Grundausstattung der Funktechnik umfassen Sender, Funkantenne, Leckkabel und dergleichen.  

Verkehrsfunk/Radio 

Im Bereich der Tunnelverlängerung ist der Empfang mindestens eines UKW-Rundfunksenders mit 

Verkehrsfunkkennung zu gewährleisten. Die Tunnelverlängerung ist vor den Portalen mit 

Hinweisschildern zu den entsprechenden Rundfunksendern zu versehen. 

Lautsprecheranlagen 

Da die Tunnelverlängerung Gräfelfing mit einer Videoüberwachung auszustatten ist, besteht die 

Notwendigkeit, den Tunnel und die Bereiche an den Tunnelportalen mit Lautsprecheranlagen 

auszurüsten.  

Hierdurch kann die Information der Verkehrsteilnehmer im Tunnel über Durchsagen bewerkstelligt 

werden. 

 

Um eine optimale Schallverteilung bei richtiger Positionierung der Lautsprecher zu erzielen, ist vor 

der Installation der Lautsprecheranlagen in den Tunneln eine schalltechnische Untersuchung 

durchzuführen. 
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Betriebsgebäude 

Zur Aufnahme der gesamten Tunneltechnik und zur Steuerung der Betriebstechnik im Tunnel ist 

zumindest an einem Portal ein Betriebsgebäude herzustellen. Die genauen Abmessungen und 

räumlichen Anforderungen sind in späteren Planungsphasen mit dem zukünftigen Betreiber des 

Tunnels abzustimmen. 

 

Nachfolgend ist der Grundriss eines der beiden Betriebsgebäude für den demnächst im Bau 

befindlichen 1900m langen Scheibengipfeltunnel in Baden-Württemberg dargestellt. Diese 

Darstellung soll nur die nicht unerheblichen Abmessungen eines Betriebsgebäudes aufzeigen. 

 

 

Abbildung 34 - Beispiel Betriebsgebäude 

Portale 

Vor den Tunnelportalen sind Schrankenanlagen zu errichten, die im Notfall die jeweilige Tunnelröhre 

sperren können. Zusätzlich sind an den Portalen entsprechende Wechselkennzeichnungen 

vorzusehen. 
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Ebenfalls sind an den Tunnelportalen in der Regel Umkehrmöglichkeiten vorzusehen. Dies kann je 

nach Portallage Auswirkungen auf die Trassierung der Fahrbahnen haben, da nur ein geringer 

Höhenversatz zwischen den beiden Richtungsfahrbahnen tolerierbar ist.  

2.1.5. Bauphasen 

Auf Grund der Verkehrsbelastung auf der A 96 im Bereich Gräfelfing, ist die Herstellung einer 

Tunnelverlängerung nur unter Betrieb der Autobahn möglich. Es wird davon ausgegangen, dass zu 

jedem Zeitpunkt eine 3+3 Verkehrsführung, entsprechend des derzeitigen Autobahnquerschnitts 

gewährleistet werden muss.  

Im Detail wäre das bei einer Realisierung noch abzustimmen. Hier soll nur die grundsätzliche 

Machbarkeit untersucht werden. 

 

Folgender Bauablauf ist zur Errichtung des Tunnels vorgesehen: 

 

Bauphase Herstellung Verkehrsführung 

Bauphase 1 Errichtung der 

Mittelwandscheibe 

 

Inselbaustelle mit jeweils 

seitlicher 3+3-Verkehrs-führung 

Bauphase 2 Verbreiterung einer Fahrbahn 

nach außen um 1,50 m 

 

3n+3-Verkehrsführung ohne 

Seitenstreifen auf der 

Baustellenseite 

Bauphase 3 Errichtung einer 

Tunnelrahmenhälfte 

 

6s+0-Verkehrsführung 

Bauphase 4 Errichtung der zweiten 

Tunnelhälfte 

 

0+6s-Verkehrsführung 

Tabelle 5 - Bauphasen zur Errichtung Tunnel 

Die Bauphasen sind auch detailliert in der Anlage 15  dargestellt. 
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Bauphase 1: 

Im Bestand sind beide Fahrbahnen jeweils 15,50 m breit. Zur Errichtung der Inselbaustelle wird eine 

3+3-Verkehrsführung eingerichtet. Beidseitig ergibt sich folgende Aufteilung der Behelfsfahrstreifen: 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen    3,25 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   3,25 m 3 Fahrstreifen für Hauptrichtung 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   3,25 m  

 Behelfstrennstreifen    0,50 m ------------------------------------------- 

 Arbeitsraum     5,25 m Inselbaustelle zum Mittelstreifen 

Á 15,50 m 

 

Der Verkehr wird hierbei unter Mitbenützung des Seitenstreifens geführt. 

 

Zu Beginn der Bauphase 1 wird eine 3+3-Verkehrsführung auf der BAB errichtet, wobei beide 

Behelfsfahrbahnen an den jeweils äußeren Rand verschoben werden, um ausreichend Raum für 

Arbeiten im Mittelstreifen zu gewinnen. 

Nach Einrichtung der 3+3-Verkehrsführung kann nun die Inselbaustelle eingerichtet werden. Der 

bestehende Mittelstreifen wird rückgebaut, weiterhin wird die Mittelstreifenentwässerung rückgebaut 

und durch eine provisorische Fahrbahnentwässerung ersetzt. 

Anschließend kann mit dem Neubau der Gründung der Mittelwandscheibe, sowie der Konstruktion 

der Mittelwandscheibe selbst begonnen werden. Die entsprechende Anschlussbewehrung für die 

späteren Tunneldeckel ist bereits vorzusehen. 

 

 

Abbildung 35 - Bauphase 1 
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Bauphase 2: 

Im Bestand sind beide Fahrbahnen jeweils 15,50 m breit. Für die seitliche Verbreiterung auf einer 

Fahrbahnseite wird der Verkehr auf 3 Behelfsfahrstreifen an dem Seitenstreifen und der 

angrenzenden seitlichen Baustelle vorbeigeleitet: 

 Arbeitsraum     5,25 m seitliche Verbreiterung außen 

 Behelfstrennstreifen    0,50 m ------------------------------------------ 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen    3,25 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   3,25 m 3 Fahrstreifen für Hauptrichtung 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   3,25 m  

Á 15,50 m 

 

Der Seitenstreifen wird zur Baustellenlogistik und als Arbeitsraum genutzt. 

Die Fahrbahn wird nach außen um 1,50 m auf 17,00 m verbreitert, um in der späteren Bauphase 3 

eine 6s+0-Verkehrsführungen einrichten zu können. 

 

In der Bauphase 2 kann die Regelverkehrsführung auf der Richtungsfahrbahn München wieder 

hergestellt werden. Der Verkehr auf der Richtungsfahrbahn Lindau wird behelfsmäßig in einer 3n+3-

Verkehrsführung ohne Seitenstreifen an der neu errichteten Mittelwand entlang geführt. 

So entsteht an der Außenseite Raum, um den äußeren Fahrbahnrand um ca. 1,50 m nach außen zu 

verbreitern. Dies ist notwendig, um in der darauffolgenden Bauphase auf der Richtungsfahrbahn 

Lindau eine 6s+0-Verkehrsführung einrichten zu können. 

 

 

Abbildung 36 - Bauphase 2 
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Bauphase 3: 

Nach der einseitigen Verbreiterung ist eine Fahrbahn 17,00 m breit. Für die Bauphase 3 ist so eine 

6s+0-Verkehrsführung möglich, welche sich aus den folgenden Behelfsfahrstreifen zusammensetzt: 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen    3,25 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m 3 Fahrstreifen für Hauptrichtung 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m  

 Behelfstrennstreifen    0,50 m ------------------------------------------- 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m 3 Fahrstreifen für Gegenrichtung 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen    3,25 m 

Á 17,00 m 

 

Der Verkehr wird hierbei unter Mitbenützung des Seitenstreifens geführt. 

 

Zu Beginn der Bauphase 3 wird auf der Richtungsfahrbahn Lindau eine 6s+0-Verkehrs-führung 

eingerichtet. Damit verbleibt die Richtungsfahrbahn München ohne Verkehr. Dies ermöglicht die 

Erstellung der Tunnelrahmenhälfte über dieser Richtungsfahrbahn unter Benützung von 

Lehrgerüsten, bestehend aus äußerer Wandscheibe und Rahmendecke. 

 

 

Abbildung 37 - Bauphase 3 
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Bauphase 4: 

Nach Erstellung einer Tunnelhälfte wird der Verkehr in einer 0+6s-Verkehrsführung durch diese 

neue Tunnelhälfte geführt. Es ergeben sich folgende Behelfsfahrstreifen: 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen   3,25 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m 3 Fahrstreifen für Hauptrichtung 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m  

 Behelfstrennstreifen    0,50 m ------------------------------------------- 

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m  

 Pkw-Behelfsfahrstreifen   2,50 m 3 Fahrstreifen für Gegenrichtung 

 Lkw-Behelfsfahrstreifen    3,25 m  

Á 17,00 m 

 

Der Verkehr wird hierbei unter Mitbenützung des Seitenstreifens geführt. 

 

In der Bauphase 4 wird der Verkehr von der Richtungsfahrbahn Lindau komplett auf die 

Richtungsfahrbahn München in der bereits erstellten Tunnelhälfte als 6s+0-Verkehrsführung verlegt. 

Somit besteht auf der Richtungsfahrbahn nun Baufreiheit. Nun kann die Tunnelrahmenhälfte über 

dieser Fahrbahn, bestehend aus äußerer Wandscheibe und Rahmendecke, errichtet werden.  

Im Nachgang wird der Verkehr in beide fertig gestellten Tunnelhälften gelegt. Anschließend kann mit 

der Gestaltung der Oberflächen über den Tunneldecken begonnen werden. 

 

 

Abbildung 38 - Bauphase 4 

In unten stehender Abbildung ist die Einrichtung der Bauphasen unter Verwendung der 

bestehenden Mittelstreifenüberfahrten im Westen bei ca. km 164+600, im Osten bei km ca. 166+000 

dargestellt. Bei einer Tunnelverlängerung darüber hinaus wird man weiter östliche bestehende 












































































































































































































































































































































































































































































